
Stenographischer Bericht
der

vierzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 13. Februar 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S  ch l o i ß n i g g .—  Sämmtlichc Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: D r. B l e i w e i s ,  G o l o b ,  J o m  ba r  t, O b r e s a ,  Dr .  S k c d l ,  v. S t r a h l ,  Dechant 
T  o m a n. —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. v. Lange r .

Tagesordnung: 1. Stfnng des Sitzungs-Protokolle« vom 11. Februar. — 2. Vortrag mit dem Entwürfe einer Dienstes - Pragmatik
und Dienstes-Instruction.

Beginn b rr Sitzung 10 Uhr 20 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die Herren Abgeordneten in der 
nöthigcn Anzahl versammelt sind, so eröffne ich die Sitzung 
und ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der 
letzten Sitzung vorzulcscn. (Schriftführer Brolich liest 
dasselbe. Nach der Verlesung:) Is t gegen die Fassung 
etwas zu bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Da da
gegen nichts bemerkt w ird, so ist das Protokoll als richtig 
anerkannt.

Ich gebe mir die Ehre, dem h. Hause mitzutheilcn, 
daß Herr D r. Skcdl um einen scchStägigcn Urlaub zur 
Entfcrtigung dringender Geschäfte cingcschrittcn ist. Ich 
habe demselben diesen Urlaub bewilliget. Die bisherigen 
Schriftführer haben folgende Einlage an mich gelangen 
lassen: (Liest.) Die gefertigten Schriftführer ersuchen im 
Sinne des §. 7 der Geschäftsordnung um Enthebung von 
ihrer Function.

Die zwei Wochen sind um, ich werde Morgen zur 
neuen Wahl schreiten lassen. — W ir kommen nun zum 
Entwurf einer Dicnstcs-Pragmatik und Dienstcs-Jnstruction. 
Wegen andauernder Unpäßlichkeit des Herrn Referenten 
v. S trahl ersuche ich den Herrn Bürgermeister, den Vor
trag zu beginnen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Obschon dieser Entwurf 
seit mehreren Tagen in den Händen der Herren Abgeord
neten sich befindet, so glaube ich dennoch die Bemerkung 
vorausschicken zu sollen, ob cs nicht vielleicht beliebt wer
den würde, ihn an einen Ausschuß zu verweisen, weil er 
aus so vielen Paragraphen besteht. Ich werde jedoch dieß- 
fallö keinen Antrag stellen, sondern nur abwarten, ob 
Niemand der Herren Mitglieder einen solchen Antrag stellt. 
Wird dieser Antrag angenommen, so behebt sich der wei
tere Vortrag; wird er aber nicht angenommen, so werde 
ich dann zum Vorträge schreiten. (Nach einer Pause:) 
Nachdem sich Niemand der Herren gemeldet hat, so werde 
ich zum Vortrage schreiten.

XIV. Landtag« > Sitzung.

V o r t r a g
mit brin Entwürfe brr Dienstes-Pragmatik unb Dienstes- 
Instruction für b ir Grämten unb Diener bes Lanbes- 

Ausfchnsses.

Der ncbcnliegcndc Entwurf der Dienstes - Prag
matik und Dienstes - Instruction beruht und folgt zum 
größten Thcile jener Instruction, welche für die Beamten 
und Diener der ständisch Vcrordncten-Stclle bisher bestand, 
und für die kaiserlichen Justiz-Beamten als Norm vorge
schriebe» ist.

Sie zerfällt in zwei Hauptstücke, d. i. den allgemeinen 
und specicllen Thcil.

Der Erstcrc handelt in sieben Abschnitten:
i>) Von den Erfordernissen zur Anstellung beim LandeS- 

AnSschussc;
b) von der Besetzung der Dienstesplätze;
c) von den Amtspflichten im Allgemeinen;
d) von der Ertheilung des Urlaubes;
e) von der Versetzung in den Ruhestand und Bewilli

gung der Rnhcgehaltc;
f) von den Amtsstunden;
g) von dem Verhältnisse der Ucber- und Unterordnung 

der Beamten.
Das zweite Hauptstück bespricht in sechs Abschnitten 

die Ordnung der Geschäfte und der specicllen Pflichten der 
einzelnen Beamten und Diener, und zwar:

1. Vom Landcs-Ausschussc.
2. Vom Secretär.
3. Vom Kanzleivorstchcr.
4. Vom Einreichungsprotokolle.
5. Vom Expedite.
6. Von der Registratur.
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Endlich ist noch ein Anhang bcigcgcben, welcher die 
Forinnlaricn zu der AmtS-Jnstrnction und der Eidesformel 
enthält.

Da die in den einzelnen Paragraphen formnlirtcn 
Verfügungen sich zum Thcilc anö der Natur dcS Gegen
standes von selbst ergeben, so dürfte cS genügen, hier nur 
jene Bestimmungen näher zu erörtern, welche einer Mci- 
nungs-Vcrschicdcnhcit unterliegen könnten.

In  dieser Richtung wird bemerkt:
Zum 8. 4. Zur Anstellung im Kanzlcifachc wurde 

die Znrücklcguug des 17, Lebensjahres dcßhalb gefordert, 
um einerseits doch nicht ganz unbesonnene junge Leute zum 
Dienste heran zu ziehen, und andererseits um bei Pen
sionen keine mehrere als unumgängliche Last dem Lande 
aufznlcgcn.

Die Verpflichtung zur Eautions-Lcgung dcS Kauzlci- 
Vorstchcrs ist durch den Umstand begründet, daß sich die 
Verlags-AmtS- und Depositen - Cassc in seiner Verwah
rung befindet.

Zum §. 20. Es erschien zweckmäßig dort, wo cö
sich um eine sehr empfindliche Bestrafung von Beamten
mittelst Gehaltsabzügen oder Dicnstcsentlassung handelt, zur 
Abwehr jedes Scheines einer Animosität, sowie zur grö
ßeren Beruhigung der Stelle, welche in die unangenehme 
Nvthwcndigkcit kommt, eine derlei Strafe anszusprcchen, 
eine mehrere Gewähr für die Gerechtigkeit einer solchen
Maßnahme dadurch herbei zu führen, daß die Verhängung 
von Gehaltsabzügen au den gemeinschaftlichen Beschluß dcS 
Landeshauptmannes und des Landes-AuSschusscs, die Dc- 
gradirung oder Dicnstcs-Entlassnng aber an eine durch vier 
Landtagsmitglicdcr verstärkte Eommissivn gebunden sei.

Zum §. 30. Die Führung eines Eontroll - Buches 
scheint dcßhalb zweckmäßig, um die Verbuchung der mehr
fach zum Landes - Ausschüsse cinlangcndcn Gelder, Werth- 
cffccteu oder Depositen zu überwachen.

Sic wäre dadurch practisch durchzuführcu, daß jeder 
Referent bei jedem Geschäftsstückc, welches einen derlei 
Geldbetrag oder ein Depositum zum Gegenstände hat, nebst 
der Inempfangnahme auch dem Eontrolls-Buchc pw viiiont 
die Weisung crthcilcn würde, den betreffenden Einlauf zu 
verbuchen.

Zum §. 38. Die Ucbergabc der Gcschüftstückc mittelst 
Cousignation von Seite des Secretärs an den Hilfsämter- 
Director scheint dcßhalb am Platze, weil so viele Gegen
stände im Wege der Circulatiou erlediget werden, über 
welche ebenfalls eine Evidenz zn erhalten Roth thut.

Bei den in der Sitzung zum Vortrag gelangcudcu 
Stücken bildet das vom Sccrctür zu führende Sitzungs- 
prvtokoll und die von ihm zn verfassende Nummcru-Con- 
signation diese Coutrollc, bei den mittelst Circulatiou erle
digten Stücken aber wären dieselbe», sobald sie dem Lan- 
dcshauptmannc zur Circuliruug gewiesen werden vom Sc- 
cretär in ein Nummern - Verzeichnis; vorzumcrkcn, welches 
bei ihm zu verbleiben hätte, bis diese Stücke mit dem 
Expcdiatur versehen, wieder zurücklangcn, wo er sic sodann 
mit dieser Consiguativn entgegen zu halten und nach Rich» 
tigbcfindung nebst der Expedition an den Hilfsämtcr - D i
rektor abzugebcn hätte.

Zum §. 58. Nach der bisherigen Instruction wurden 
die Untcrabthcilungcn bei dem Einlegen der Registraturs- 
Akten nicht spccicll berücksichtiget, sondern alle auf eine 
Hauptmateric Bezug habenden Akten lagen in chronologi
scher Ordnung, auch wenn selbe zu verschiedenen Untcrab- 
thcilnngcn gehörten, in Fascikcl beisammen. Dicß hat die 
Folge, daß man oft den ganzen FaScikcl durchblättcrn 
mußte, um die einzelnen zu einer Verhandlung gehörigen

Stücke zusammen zu finden. Dem vorzubeugcn, bezweckt 
die Anordnung, daß künftighin die in eine besondere litt- 
terabthcilung gehörigen Akten zusammen in dieser Unter- 
abthcilnng zu rcgistrircn sein werden.

Schließlich erübriget noch die Bemerkung, daß für 
die Agende der Buchhaltung derzeit in der Instruction 
dcßhalb nicht vorgesehen wurde, weil die Frage, ob eine 
selbstständige Buchhaltung zu errichten sein w ird , früher 
definitiv entschieden sein muß, (es ist dicß ans den Zeit
punkt, in welchem die Dicnstcs-Pragmatik und Instruction 
versaßt wurde, zu beziehen, nämlich den 11. November 
v. I . )  und weil erst dann unter Mitwirkung der Buch
haltung selbst die am zweckmäßigsten scheinende Instruction 
entworfen und in Bcrathnng gezogen werden kann.

Dicß ist der Vorkrag über diese Vorlage, auf welche 
der LaudcS-AuSschuß die Aufmerksamkeit dcS H. Hauses zn 
leiten für nothweudig erachtet hat.

Ich übergehe nun zur Vorlesung dcS Entwurfes selbst.
Der Wortlaut der bezüglichen Vorlage ist folgender: 

(£ i i  t tu u v j

einer Di cnst cs- Pr agmat i k  und Di enst cs-Jnst rnc-  
t i on f ür  die Beamten und D iener des Landcs-  

Ausschusses des Herzogt hums K ra in .

I .  Hanptstiick. Allgemeiner T h ril.

I. Abschnitt. B o n d e n  E r f o r d e r n i s s e n  z u r  A n s t e l 
l u n g  be i » !  L a n d e S - A n S s ch u s s e.

§• 1.
Niemand darf zur DicnsteSleistung beim LandcS-AnS- 

schnsse zügelnsten werden, dessen untadclhaftcs sittliches 
Betragen nicht durch befriedigende Zeugnisse oder auf an
dere Art außer Zweifel gesetzt ist.

§. 2 .
Personen, welche wegen eines Verbrechens, eines aus 

Gewinnsucht entspringenden oder der öffentlichen Sittlichkeit 
zuwidcrlaufcudcn Vergehens, ober einer Ucbcrtrctung dieser 
Art schuldig erkannt, ober wegen Unzulänglichkeit der Be
weismittel freigesprochen worden sind; ferner solche, die 
wegen gesetzwidriger Handlungen oder Pflichtverletzungen 
aus dem Staats- ober Gcmcindcdicnstc entlassen wurden, 
endlich Cridatare, welche ihre Schuldlosigkeit an der Zah- 
lungSunvermögeuheit nicht nachgcwicscn haben, so wie ge
richtlich erklärte Verschwender sind von jeder Anstellung 
beim Landcs-AnSschussc auSzuschlicßen.

§. 3.
Bewerber um eine Anstellung im Eouccptsfachc müssen 

alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt haben 
und der beiden Landessprachen in Wort und Schrift voll
kommen mächtig fein.

§• 4.
Zur Anstellung bei der Landes - Buchhaltung ist die 

Nachweisung über die mit gutem Erfolge abgelegte P rü
fung ans der BerrcchnnngSkündc erforderlich.

M it  der Erlangung der Stelle eines Kanzlci-Vorste- 
herS ist die Verpflichtung zur Legung einer dem Jahrcs- 
gchaltc glcichkammcudcn Dicnstcs-Eaution verbunden.

Zn Anstellungen im Kanzlcifachc sind nur diejenigen 
znzulassen, welche das 17. Lebensjahr zurückgelegt, min
destens das Untergymnasinm oder die Untcrrealschnle mit 
gutem Erfolge absolvirt haben, beider Landessprachen
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mächtig sind, und sich einer geläufigen, feilten und leser
lichen Handschrift erfreuen.

Bei gleichen übrigen Verhältnissen werden jene Be
werber vorzugsweise berücksichtiget, welche sich auch Fer
tigkeit in der Stenographie eigen gemacht haben.

Bewerber um die Stelle eines AmtSdieners müssen 
wenigstens des Lesens und Schreibens in beiden Landes
sprachen fmidig sein.

2. A b s c h n itt .  V o n  d e r B e s e t z u n g  de r  D i e n  f tp lätzc-

§. 5-
Die Besetzung aller Dienstpläne steht dem Landes- 

Aussehnsse zu, welcher darüber in collegialer Berathnng 
zu beschließen hat.

§. 6.
Für die erledigten Dienstesstellen ist ohne Ausnahme 

der Coueurs mit Anberaumung einer Frist von 4 Wochen, 
vom Tage der letzten Einschaltung des CoueurS-Edietes in 
die Landes - Zeitung, auszuschreiben.

8- 7.

Jeder Bewerber um eine Dienstesstelle hat seinem 
Gesuche die Nachweisung über die gesetzlichen Erfordernisse 
zu derselben entweder in Urschrift oder in beglaubigter 
Abschrift beizulegen und falls er bereits angestellt wäre 
oder in dienstlicher Verwendung stände, sein Competenz- 
Gesnch mittelst des Vorstehers feiner Vorgesetzten Behörde 
an den Landes-AuSschuß gelangen zu machen.

§• 8 .

Zwischen dem Sccrctür, den BuchhallnngS-Beamte», 
dem Kanzlei-Vorsteher und den ihm untergeordneten Kanzlei- 
beamten darf keine Blutsverwandtschaft in anf- und abstei
gender Linie, keine Seitenverwandtschaft bis einschließlich 
anf Oheim und Neffen und keine Schwägerschaft bis zn 
demselben Grade bestehen.

Jeder Bewerber um eine Dienstesstelle ist daher ver
pflichtet, bei sofortiger Entlassung im spätem EntdecknngS- 
falle, in dem Gesuche anzuzeigen, ob und welche Ver
wandtschaft^ oder Schwägerschafts - Verhältnisse zwischen 
ihm und den übrigen Beamten des Landes - Ausschusses 
bestehen.

Werden derlei Verhältnisse erst nach der Anstellung 
herbei geführt, so ist der Beamte, bei welchem dieses 
Hiuderniß entstanden ist, verpflichtet, dasselbe sofort dem 
Landeshauptmanue zur Kenntniß zu bringen.

§. 9.
Jedem Gesuche eines Bewerbers, der bereits im 

Dienste steht, ist die Qualisieations - Tabelle nach jenem 
Muster beizulegen, wie selbes für die k. f. Staatsbeamte» 
vorgeschriebe» und üblich ist. Daö Urthcil über die Qua- 
lificcitiou ist der Berathnng über die Besetzung oder den 
Vorschlag vorauSzuschickeu und stets mit der strengsten Ge
wissenhaftigkeit abzngeben.

Ebenso hat bei der Berathnng über die Besetzung 
von Dienstplätzen jeder Stimmführer mit der strengsten 
Gerechtigkeit und nach eigener Ueberzeuguug vorzugehen und 
stets auf die fähigsten verdienteste» und vertrannngSwür- 
digsten Personen Rücksicht zn nehmen.

§• 10.
Jeder Beamte oder Diener hat den ihm verliehenen 

Dienstposten sofort nach Empfang feines DeereteS anzu-
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! treten; doch darf kein Beamte oder Diener fein Amt anS- 
i üben, ohne früher den vorgeschriebeneu Diensteid abgelegt 
; zn haben.

§. H.
In  der Siegel ist der Tag der Eidesablegnng auch 

der Anfangstag des Bezuges der Besoldung. Ausnahmen 
haben S ta tt:

») Wenn ein Beamte bei dem Antritt des Dienstes 
keinen neuerlichen Eid abznlegen hat. In  diesem Falle 
beginnt der Bezug der mit der neuen Stelle verbun
dene» Besoldung mit dem Tage des Dienstesantrittes.

1>) Bei gradueller Vorrückung in eine höhere Gehalts- 
Elasse beginnt der höhere Gehalt vom Tage der 
vorhergegangenen Einstellung.

Die Anweisung der Bezüge veranlaßt der Laubes- 
Ausschuß.

§. 12.
Ein Tausch der Dieustplütze kann nur anö besonders 

wichtigen Gründen bewilliget werden; doch darf dadurch 
weder der Dienst Nachtheil leiden, noch ein dritter in 
seinem Rechte gekränkt werden.

8- 13.
Ohne Vorbehalt und Bedingung überreichte Verzicht- 

lciftimgen auf eine Dienstesstelle können vom Landes-Aus- 
schusse angenommen werden, doch darf der Verzichtende 
vor erfolgter Enthebung den Dienst nicht verlassen.

Die Verzichtleistung darf nicht angenommen werden, 
wenn der verzichtende Beamte oder Diener einer durch die 
Strafgesetze verbotenen Handlung oder einer Pflichtver
letzung beschuldiget ist, welche die Entlassung aus dem 
Dienste nach sich ziehen könnte.

I n  diesem Falle ist der Erfolg der Unterstützung ab- 
zuwarten und das Diseiplinar-Erkenntniß zu schöpfen.

§. 14.
lieber alle Beamten und Diener ist beim Laudes- 

AnSschnß ein PersonalstandeS-AuöweiS zu führen, in wel
chem jede verfallende Veränderung in Evidenz zn halten ist. 
(Formular Nr. 1.)

3. A b s c h n itt .  V o n den A m t s p f l i c h t e n  i m A l l g e  - 
nt eine ii.

§. 15.
Jeder beim LaiideS-AnSfchuffe Bedienstete hat die ihm 

durch die Dienstes'Instruction ober durch die Aufträge der 
Vorgesetzten zugewieseiieu Geschäfte mit Fleiß, Eifer und 
Uncigemuitzigtcit zu besorgen; im häuslichen und bürger
lichen Leben sich ganz vorwurfsfrei zu benehmen uiid sowohl 
in , als außer dem Amte Alles zu unterlassen, was die 
Achtung vor dem Staude, dem er augehört, zu vermindern 
geeignet wäre.

§• 16.

Nebenbeschäftigungen, welche sich mit der Stellung 
eines Beamte» nicht vertrage» oder sonst eilten nachthei
ligen Einfluß auf das Dienstverhältniß übe», Eorrespon- 
denzeit über amtliche Gegenstände sind bei sonstiger Disei- 
plitiar-Ahubung oder nach Umständen selbst bei DieusteS- 
Entlasfuug nicht gestattet.

§. 17.
Landschaftliche Beamte und Diener dürfen keine ihnen 

in Rücksicht auf ihr Amt für sich oder ihre Auhehörigcn
1*
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mittelbar oder unmittelbar, vor oder nach der Beendigung 
eines Amtögeschäftes von wem immer angebotencn Ge
schenke annehmen, oder sich andere Vortheile zuwendcn.

Die dagegen Handelnden sind ohne Nachsicht aus 
dem Dienste zu entlassen und der Ahndung des Strafge
setzes zu überantworten.

§. 18.
Landschaftliche Beamte und Diener haben über die 

beim Landcsausschusse vorkommenden Geschäfte gegen Je
dermann, dem sie eine amtliche Mittheilung darüber zu 
machen nicht verpflichtet sind, unverbrüchliches Stillschwei
gen zn beobachten. Die Ucbertretung dieser Vorschrift ist 
mit strengem Verweise, im Wiederholungsfälle oder bei er
schwerenden Umständen auch mit strcngern Disciplinarstrafcn, 
ja selbst mit Dienstcsentlassung zu ahnden.

§. 19.
Kein landschaftlicher Beamte oder Diener darf sich der 

ihm obliegenden Amtspflichten cntschlagcn, cs wäre denn 
bei Geschäften, bei denen er, seine Gattin, oder seiner 
Gattin nächste Anverwandte, seine Gläubiger oder Schuldner 
mit irgend einem Privat-Interesse betheiliget sind. In  
diesem Falle ist der Beamte oder Diener gehalten, die be
züglichen Verhältnisse seinem unmittelbaren Vorgesetzten zur 
Kenntniß zu bringen, wornach dieser die weitere geeignete 
Verkehrung zu treffen haben wird.

§. 20.
Beamte oder Diener, welche den Dienst vernachlässigen, 

sich demselben willkürlich entziehen, die Amtsstunden, so 
weit dieselben vorgeschriebe» sind, versäumen, sich durch 
unanständiges, unsittliches Betragen hcrabwttrdigcn, eine 
leichtsinnige Zerüttung ihres Vermögens sich zn Schulden 
kommen lassen, oder ein tadclhaftcs politisches Benehmen 
zur Schau tragen, sind durch Ermahnungen und Verweise, 
wenn diese fruchtlos bleiben, durch Gehaltsabzüge, und wenn 
überhaupt eine grobe, das Dicnstvertraucu verwirkende 
Pflichtverletzung vorlicgt, durch Degradirung oder Dicnstcs- 
entlassung zu bestrafen.

Die Ertheilnng von Ermahnungen und Verweisen steht 
dem Landeshauptmannc oder dein Landcsausschusse, die 
Verhängung von Gehaltsabzügen dem gemeinschaftlichen Be
schlüsse beider, die Degradirung oder Dienstes-Entlassung 
dem durch Anziehung von vier zu diesem Ende vom Land
tage gewählten Landtagsmitglicdern verstärkten Landes-Aus- 
schussc zu.

Die Gehaltseinstellung kann in dringenden Fällen vom 
Landeshauptmannc verfügt werden.

§. 21.
Treten die im §. 2 erwähnten Fälle während der 

Dienstzeit eines landschaftlichen Beamten oder Dieners ein, 
so ist, ohne daß es weiterer Erhebungen im Disciplinar- 
wege bedarf, sofort vom Landcsausschusse die Diensics- 
Entlassung auszusprechcn.

§. 22.
Wird ein Beamte oder Diener wegen einer ändern 

Ucbertretung der Strafgesetze in Untersuchung gezogen, ent
fernt sich derselbe eigenmächtig ans länger als 3 Tage vom 
Amte, fällt ihm eine andere grobe Dicnstcsvcilctzung zur 
Last, wofür er mit Degradirung oder Dienstes-Entlassung 
bestraft werden kann (§. 21) ,  so ist jederzeit auch eine 
Disciplinar-Untersuchung gegen denselben einzulciten, wäh
rend welcher er vom Amte und seinen Bezügen suspendirt,

und auf die ein Drittheil seines Gehaltes nicht überstei
gende Alimentation beschränkt zn bleiben hat.

Die Disciplinar - Untersuchung hat alle zur Aufklä
rung der Sache dienliche Beweise bcizuschaffcn. Dem Be
schuldigten müssen die gegen ihn vorgckommenen Umstände 
und Beweismittel zur mündlichen oder schriftlichen Recht
fertigung vorgehalten werden.

Verweigert er die Rechtfertigung, so ist gegen ihn 
auch ohne dieselbe vorzugehcn.

Die geschlossene Disciplinar - Untersuchung ist dem 
Landes - Ausschüsse zur weitem Verfügung vorzulcgcu, und 
das Erkenntniß hierüber sammt den bestimmenden Beweg
gründen dem Betheiligten mitzutheilen.

4. A b s c h n itt .  V o n  d e r E r t h e i l n n g  e i n e «  U r l a u b e « .

§. 23.
Den landschaftlichen Beainten und Dienern kann über 

ihr Ansuchen ans rücksichtswürdigen Gründen ein dem Be
dürfnisse angemessener und dem Dienstverhältnisse unnach- 
theiligcr Urlaub erthcilt werden.

Derselbe darf jedoch innerhalb eines Jahres die Dauer 
von sechs Wochen nicht überschreiten.

Den Vorständen der Buchhaltung und der Hilfsämtcr 
sicht jedem für sein Personale daö Recht zu, in Einem 
Jahre auf drei Tage; dem Kanzlei - Direktor acht Tage, 
jedoch unter jedesmaliger mündlicher Mittheilung an den 
Landeshauptmann, Urlaub zn crthcilcn. Jeder längere Ur
laub ist schriftlich beim Landeshauptmann anzusnchen.

§• 24.
Eine nicht gerechtfertigte Uebcrschrcitnng des Urlaubes 

ist mit Strenge, nach Umstünden mit Suspension und Ein
stellung des Gehaltes, und nöthigenfallö mit der Entsetzung 
vom Dienste zn bestrafen.

§. 25.
Ein durch Krankheit oder einen ändern unvermeidlichen 

Zufall cingetretencs Hinderniß, den Dienst zu versehen, ist 
sofort dem unmittelbaren Vorgesetzten und durch diesen dem 
Landeshauptmannc anzuzeigcn, und ans dessen Anordnung 
zu bescheinigen.

Eine durch Hindernisse dieser Art vcranlaßtc Abwe
senheit ist nicht als Urlaub anzuschcn.

3. A b s c h n itt. V o n  d e r  V e r s e t z u n g  i n  den R u h e s t a n d  
u n d  B e w i l l i g u n g  de r  R » h e g e h a l t e.

§• 26.
Auf die landschaftlichen Beamten und Diener, mit 

Ausschluß jedoch der Hausmeister, so wie ans die Witwen 
dieser Beamten imb Diener sind dieselben Pensions-Normen 
anznwcndcn, welche bezüglich der übrigen im Staatsdienste 
stehenden Beamten und Diener gesetzliche Geltung haben.

§. 27.
Gesuche mit Versetzung in den zeitlichen oder blei

benden Ruhestand sind unter Anschluß der docnmenttiren 
Dicnstesbcschrcibung bei dem Landes-Ansschnssc einznbringen.

Handelt cs sich hiebei bloß »in die Gewährung der 
nach dem Pensionsnormalc festgesetzten Ruhegcnüsse, so ist 
der Landcs-Ausschuß ermächtigt, dieselben gegen seinerzeitige 
Berichterstattung an den Landtag flüssig zu machen.

Besondere Gnadcngabcn, welche außer dem System 
des Pcnsions-Normales liegen, Erzichnngsbciträge, Dienstes« 
Abfertigungen kann nur der versammelte Landtag bewilligen.



6.  Abschnitt. V o n  d e n A m t - s t n n d e n .

§. 28.
Für die Beamten der Buchhaltung, so wie für die 

Kanzlei-Beamten und Diener des Landes-Ansschusses werden 
die gewöhnlichen Amtsstundeu au Werktagen, Bormittags 
von 8 bis 12, Nachmittags von 3 bis 6 U hr; und an 
Sonn - und Feiertagen, Vormittags von 10 bis 1 Uhr 
festgesetzt.

Uebrigens sind Beamte und Diener verbunden, im 
Falle eines mehrere« Geschäftsganges sich über Anfforde- 
rung ihres unmittelbaren Vorgesetzten auch außer den Amts
stunden dienstlich verwenden zu lassen.

7. A b s c h n itt .  V o n  dem  V e r h ä l t n i s s e  de r  U e b e r - n n d
U n t e r o r d n u n g  de r  B e a m t e n  u n d  D i e n e r .

§. 29.
Der LandschaftS-Secretär, der Landschafts-Buchhalter 

und der Kanzlei-Vorsteher unterstehen unmittelbar dem Lau- 
deShanptmanne und dem Landes-Ausschüsse, und empfan
gen von diesen ihre schriftlichen oder mündlichen Aufträge, 
denen sie Folge zu leisten gehalten sind.

Das übrige Personale der Buchhaltung ist unmittel
bar dem Landschafts-Buchhalter oder seinem Stellvertreter, 
die übrigen Kanzlei-Beamten und Diener sind unmittelbar 
dem Kanzlei-Vorsteher untergeordnet, und schuldig, bereit 
Weisungen in Dienstessachen ohne alle Widerrede z» be
folgen.

§. 30.
Der Custos des Landes-Museums untersteht unmit

telbar dem Museal - Cnratorium.

§. 31.
Allsällige Beschwerden der Beamten und Diener sind 

jederzeit bei ihrem uumitelbaren Vorgesetzten, und falls 
dieser im eigenen Wirkungskreise Abhilfe zu schaffen nicht 
vermag, dem Kanzlei-Direetor oder dem Landeshauptmanne 
in bescheidener Weise mündlich oder beim Laudes-Ausschusse 
schriftlich vorzubringen.

Eine Berufung an den Landtag ist unstatthaft.

II. Hauptstück, von der Ordnung der Geschäfte und 
den sprriellcn Pflichte» der einzelnen landschaftlichen 

Äeamten und Diener.

1. A b s c h n itt .  V o m  L a n d e S - A n S s c h n s s e .

§• 32.
Die Geschäfts - Ordnung des Landes - Ausschusses und 

rücksichtlich der Beisitzer desselben ist durch die abgesonderte 
Instruction vom 10. April l. I . , Z. 943, geregelt.

§. 33.
Der Landeshauptmann bestimmt entweder dem Se- 

cretär oder einen Beisitzer des Landes - Ausschusses zum 
Kanzlei - Director. Die Aufgabe des Kanzlei - DirectorS 
ist es, die genaue Befolgung der Amtsinstruction zu über
wachen, die Kanzlei - Beamte» wenn nötyig zu ermahnen, 
wahrgenommene Gebrechen dem LandeShanptmannc anzu- 
zeigen, die einzelnen Abtheilnngen der Kanzleien und die 
Geschäfts - Agende der Buchhaltung vou Zeit zu Zeit zn 
revidiren, bei größerem Geschästsdrange oder wenn besondere 
Zufälle eine Stockung im Geschäfte besorgen lassen, nach 
vorläufiger Rücksprache mit dem Landeshauptmanne die an
gemessenen Verfügungen zu treffen, oder in Antrag zn 
bringen.

2. Abschnitt. Vom © t e r t i ä r .

§. 34.
Zu den wesentlichen Obliegenheiten des Secretärs ge

hört die Führung des Berathnngsprotokolles bei den Sitzun
gen deö Landcs-AuSschusses, die Verzeichnung der Abstim
mung auf den zum Vortrag gelangenden Geschäftsstücken, 
die Verfassung der für die Veröffentlichung bestimmten Pro- 
toeollsanszüge; die Entwerfnng der Expedition nach dem 
Beschlüsse, und die Vermittlung bei der Drucklegung und 
Correctur jener Geschäftsstücke, deren Drucklegung vom 
Landes - Ausschüsse beschlossen werden sollte.

§. 35.
Nebstdem" hat der Secretär die ihm vonl Landes- 

Aussch»sse oder dem Landeshauptmanne zugewiesenc» Com
missions-Verhandlungen mit allem Eifer und Fleiße vor- 
znnehinen, daher im Falle der Abordnung bei Scontri- 
rnngen , Accord - lind Collaudiruugs - Verhandlungen zu 
interveniren.

§• 36.
Zu den Aufgaben des Secretärs gehört ferner die Be

sorgung der Mitsperre bei den in unmittelbarer Geba
rung deö Landes-Ausschusses befindlichen Kassen und die 
Führung des Coutrollbuches. (§. 41.)

§• 37.
Ueberdieß kann der Secretär ausnahmsweise auch mit 

einem Referate, jedoch bloß mit dem Volum informalivuin 
betraut werden.

3. Abschnitt. Von,  Kanzl ei -Vorst eher .

§. 38.
Der Kanzlei-Vorsteher überwacht und leitet die dem 

Einreichuugs-Protocoll, dem Expedite und der Registratur 
durch diese Geschäfts-Instruction (§. 42 —  67) zngewie- 
senen Agenden.

Er weifet den einzelnen Kanzlei-Beamten die zu in n n - 
direnden Stücke zu; er controllirt deren zeitgerechte Ent- 
fertignng; er revidirt die ZnstellnngS-Bücher und Post- 
jonrnale; er nimmt Einsicht von allen bei den Hilfsämtern 
zu führenden Protokollen und Vormerkungen; er überwacht 
die Ordnung in der Registratur, und ist von dem Augen
blicke, als die mit dem Expeditiatnr versehenen Geschäfts- 
stücke mittelst besonderer Consignation durch den Secretär 
iit feilte Hände gelangen, für die weitere instructionsmäßige 
Eutfertigung derselben verantwortlich.

§. 39.
Dem Kanzlei-Vorsteher obliegt ferner die Evidenzhal- 

timg dcS Anitö-Jnvcntarö, die Gebarung mit den Kanzlei- 
Materialien , und dem Pauschalien - Verlage, so wie die 
Legung der darauf bezüglichen Rechnungen.

§. 40.

Die bisher von der Realitäten-Jnfpection als solcher 
versehene Agende geht, in so weit nicht von Fall zu Fall 
der Secretär mit einzelnen Commissionen betraut würde 
(§. 35), an den Kauzlei-Vorsteher über.

Demzufolge überwacht er den Znftand aller land
schaftlichen Gebäude, legt seine dießfälligen schriftlichen An
träge und Wahrnehmungen berichtlich vor, behebt die Mieth- 
zinse gegen vom Landeshanptmannc vidirte Quittung, legt 
alljährlich die einschlägigen Rechnungen, leistet die ciugc-



wiescnen Zahlungen, überwacht alle bei den Gebäuden ver- 
falteiiden Conservirungs - Arbeiten, und hat gemeinschaftlich 
mit dem Seeretär die Mitsperre bei der übrigen Depositen- 
Casse, und den übrigen in uuinitclbarer Gebarung deö 
Landes - Ausschusses befindlichen (Soffen.

§. 41.

In  dieser Eigenschaft hat der Kanzlei-Vorsteher für 
die Ertragnisse und Ausgaben jedes einzelnen Landschaftö- 
Gebändeö ein eigenes Eassajonrnal zu führen, in welches 
die einzelnen Empfänge und Ausgaben sofort nach deren 
Efsectnirung, unter Berufung auf die einschlägige Anwei
sungs-Verordnung und unter Beisetzung der fortlaufende:'. 
Journal-Artikel, zu verbuchen sind.

Die gleiche Verbuchung hat der Seeretär im Controllö- 
buche vorznnehinen.

Sofort nach der Verbuchung sind die betreffenden Be
träge i» die Easse zu hinterlegen.

Die Journale sind allmonatlich abznfchließen, sodann 
ist der Cassastandes-Answeis zu verfassen, und dieser unter 
gemeinschaftlicher Fertigung deö Seeretärs und deö Kanzlei- 
Vorstehers dem Landes - Ausschüsse nach dem bisherigen 
Muster vorzulegen.

Die Jahres-Rechnuug über diese Cassen - Gebarung, 
so wie über das Amts-Inventar und Materiale sind läng
stens bis 1. Deceinber jeden Jahres vorznlegen.

4. A b s c h n itt. V o m  E i n r  c i ch u n g s - P r o t o c o l l.

§. 42.
Daö Einreichnngö - Protocoll ist täglich während den 

vorgeschriebenen Aiutsstundeii (§. 28) geöffnet zu erhalten.
Von ihm darf keine mit der Adresse an den Laudes- 

Ausschuß versehene Eingabe zurückgewiese», oder der Partei 
wieder rückgestellt werden. Außer dem Pintsorte darf der 
Einreichnngs-Protocollist keine Eingabe annehmen; ebenso 
kann mündlich beim EinreichuugS - Protocolle nichts ange
bracht werden.

Dem Protocollisteu ist es nicht erlaubt, eilte Eingabe 
mit dem Aufträge zu übernehmen, sie nicht sogleich, oder 
nur unter gewissen Bedingungen in das Einreichnngö-Pro- 
toeoll einzutragen.

Die mittelst der Post ciulaiigeiiden Stücke sind vom 
Amtsdiener ohne Zeitverlust abzuholen und dem Protocollisteu 
zu übergeben.

§. 43.

Wenn ein mit Geld, Obligationen oder ander» Kost
barkeiten beschwertes Acteustück einlangt, ist den Parteien 
oder der Postanstalt der Empfangschein zu ertheilen, daö 
versiegelte, mit derlei Wcrthgegenständcu beschwerte Paquct, 
oder falls diese unversiegelt übergeben werden, diese Werth- 
cssektc selbst aber dem Kanzlei-Vorsteher zur Eröffnung, 
beziehungsweise Verwahrung z» übergeben, und hat in 
diesem Falle der Kanzlei-Vorsteher diese Uebernahme in die 
Verwahrung ans dem betreffenden Aktenstücke ersichtlich zn 
machen.

§. 44.

Das Emreichungs-Protoeoll ist in großen, nach dem 
Formulare Nr. 2 gedruckten Bogeu zu führe», deren 
jeder siebe» Rubrike» enthält, als da sind:

1. Die von 1. Jauner beginnende und bis 31. Deceinber
jeden Jahres fortlaufende Zahl, unter welcher daö
Geschäftsstück eiugelaugt ist;

2. der Kalendertag des Einlaufes;

3. der Name deö Referenten, dem das Geschäftsstück 
zngewiesen wurde;

4. der kurze Inhalt des Geschäftsstückes;
5. das Datum , wann das Stück zur Entscheidung ge

kommen ;
0. wann selbes die Ausfertigung erhalten, endlich
7. die Jndicirung.

§• 45.
Die fortlaufende allgemeine Geschäftszahl ist auch auf 

jedem einzelnen Geschäftsstücke, und unter dieser auch der 
besondere Reserenten-Nummerus einzntragen. Ncbstdcm ist 
zu jedem einzelnen Geschäftsstücke für den Referenten ein 
Referatsbogen beiznlegeu, welcher auf der ersten halbbrü
chigen Seite links die vier ersten Rubriken des Einrcichüngs- 
Protoeollcs zu enthalten hat.

§• 46.
Der Protocollist hat die Beilagen der Eingaben durch- 

zuscheu, und bei einem allfällige» Abgänge diesen Umstand 
auf dem Gcschästöstückc selbst anznmerkeu. Deßgleichen hat 
er sein Augenmerk daraus zu richten, ob die Eingaben ge
hörig gestempelt sind.

§. 47.
Das Einrcichungs-Protocoll ist alle Tage abznfchließen, 

am Schluß des Jahres cinzubiudcu und sohin durch 10 
Jahre anfznbehalten.

§. 48.

Die Besorgung deö EinreichnngS-Protocolles erfordert 
von dein hiezu bestellten Beamte» anhaltende» Fleiß und 
Aufmerksamkeit, so wie ein anständiges und gelassenes Be
tragen gegen die beim Einreichungs-Protoeolle erscheinenden 
Parteien.

In  zweifelhafte» Füllen hat er sich cm den Kanzlei- 
Vorsteher , als feinen unmittelbaren Vorgesetzten, zu ver
wenden und dcsse» Anweisung zu befolgen.

5. Abschnitt. V o »i Expcditc.

§. 49.
Der Expeditor hat die durch den Kanzlei - Vorsteher 

an ihn gelangenden Geschäftsstücke zu übernehmen, »»d die
selben z» de»t Ende durchzusehen, ob: 

u) Die Expeditione» mit dem erforderlichen Expediatnr 
des LaudeShauptiuannS oder feines Stellvertreters 
versehe» find;

I») ob die Zahl des EinreichuugS - Protocolleö mit dem 
Referate und Konceptbogeu ükreinstimme»;

e) ob die zu jeder Expedition gehörigen Aktenstücke und 
Beilage» vorhaude» sind oder abgängig wären, und 

(1) ob die Expedition einem Stempel oder einer Gebühr 
unterliege.

Bei hiebei wahrgenommeneu Mängeln ist sogleich wegen 
der erforderlichen Abhilfe die mündliche Anzeige an den 
Kanzlei-Vorsteher zu erstatten.

§. 50.

lieber alle zum Expedite gelangenden ©tiitfc ist ein 
Expeditions-Vormerkbuch zu führen, welches uach dem For
mulare Nr. 3 aus gedruckten Bögen besteht, und 4 Ru
briken enthält: ») den Nummerus; b) wann das Stück 
an das Expedit gekommen; c) wann es expedirt wurde; 
<i) an wen. In  die erste Rubrik wird die Zahl deö Stückes 
nach dem Einreichungö-Protocolle; in die zweite der Tag,



an welchem das Stück an das Expedit gekommen, einge
tragen. Die zwei übrigen Rubriken bleiben bis zur Ab- 
sendung der Expedition unansgefüllt.

§. 51.
Jedem Geschäftsstücke und rücksichtlich auf dem Referats- 

bogen, ist an der linken Spalte der Tag anzumerken, an 
welchem dasselbe zum Expedite gelaugte.

Unter diese Bemerkung hat jeder Mundant wieder den 
Tag anzusetzen, an welchem er das betreffende Geschäfts
stück zur Mundirung überkommen, nnd wann er dasselbe 
abgeschrieben nnd mnndirt hat.

§. 52.
Der Expeditor hat weiters nach der im §. 49 auf- 

getragenen Durchsicht die betreffenden Actenstücke zn sondern, 
jene, bei welchen eine schriftliche Ausfertigung nicht ver
fügt wurde, in ein abgesondertes Fach zn hinterlegen, die 
übrigen aber zur Mundirung zuzuweisen.

Sind zu einer Expedition mehrere Beilagen angeführt, 
so müssen dieselben auch in der Reinschrift nach Zahlen, 
Buchstaben oder Zeichen, mit welchen sic im Aussätze be
merkt sind, bezeichnet werden.

Erledigungen, deren Beschleunigung besonders ange
ordnet wurde, sind sogleich, die übrigen in der Ordnung 
auszufertigen, in welcher sic an das Expedit gelangen.

§. 53.
I n  dcr Kanzlei ist rein, leserlich und richtig zu schrei

ben. Abkürzungen von Rainen nnd Worten sind nicht ge
stattet. Auf jeder Ausfertigung muß die Geschäftszahl dcr 
Eingabe angemerkt werden, über welche sie erfolgt.

Jede Abschrift muß ferner mit dem Entwürfe der Er
ledigung vollkommen übereinstimmen, nnd ist zn diesem 
Ende von zwei Beamten dcr Kanzlci zn collationircu.

Das Eollatiouiruugs-Zeichcu ist dem mnndirten Stücke 
beizuseheu, uud sind auf dem Eoncepte die Namen der
jenigen zn bemerken, welche die Collationirung vorgenommen 
haben.

§. 54.
Die Ausfertigungen find sogleich zur Unterschrift zu 

befördern. Bescheide auf überreichte Eingaben, Bidimi- 
mirungS'Clanscln, Beglaubigungen von Abschriften sind 
voiu Secrctür, alle anderen Ausfertigungen vom Laiides- 
hanptmanne zu unterfertige«. Die unterfertigten Expedi
tionen sind dem das Expedit leitenden Beamten rückzn- 
stellen, welcher dieselben gehörig zn belegen, dort, wo die 
Beidrücknng des Amtssiegels erforderlich wäre, mit diesem 
zu versehen oder deren Sigillirnng zn veranlassen, und 
sohin zur Weiterbeförderung, insofern cs sich uni Zustel
lungen an Parteien oder Behörden im Orte selbst handelt, 
in das Zustellungsbuch, iusoferue die Beförderung durch 
die Post zu erfolgen hätte, in das Postanfgaböbuch ein- 
tragen zu lassen und sofort dem AmtSdieuer zu überge
ben hat.

Dieser hat sohin die Zustellungen innerhalb dcr näch
sten 24 Stunden zn vollziehen und sich darüber uuter Vor
lage des ZustelluugS- und AufgabSbnches bei dem Kanzlei- 
Vorsteher auSzuweiseu; woruach der Expeditor die 3. und
4. Rubrik des ExpeditionsbncheS auSzufttlleu hat.

§. 55.
Aus dcr Vergleichung dcr in dcm Einreichuugs-Pro- 

tocotle ciugctragcucu Stückc mit jenen, welche an das Expedit 
gelangt find, hat der Kauzlei - Vorsteher von Monat zn 
Monat ein Verzeichnis; dcr noch nicht entsertigten Stücke
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dem Landeshauptmanne zu übergebe», welcher über diese 
Rückstands-Ausweise die ihm zweckdienlich erscheinenden wei
tern Verfügungen verordnet.

Dcr das Expcdit leitende Beamte hat ferner die 5. 
und 6 . Rubrik dcr Bögen des Einreichnngs - Protocolleö 
auszufüllen, die anSgefüllten Bögen dcr Registratur zu 
übergeben, auf dcu Eouecptcu dcn Tag dcr wirklich cr- 
folgtcn Expedition vorznmcrken, und diefelbcn ncbft jenen 
Actcnstücken, bei welchcu keine Ausfertigung angeordnet 
wurde (§. 52), von Woche zu Woche an die Registratur 
abzugeben.

6. Abschn it t .  Von der Regi st ratur .
§. 56. ,

Alle Geschäftsstücke, deren Rückstellung an die Par
teien , odcr Ueöersendnng an eine andere Behörde nicht an- 
geordnet w ird , sind in der Registratur zu verwahren.

Diese Verwahrung geschieht nach mehreren, mit Num
mern bezeichucteil Hauptabteilungen, wie selbe dcr >»>> 
Exh.-Nr. 2972 genehmigte und in der Registratur selbst 
anzuhestendc Registratnrsplan, oder die hiezu noch nach
träglich crflicßcndcn Weisungen vorschreiben.

§. 57.
Alle über dcn nämlichen Gegenstand handelnden Acten 

sind, wenn sie auch in verschiedenen Jahren in die Regi
stratur kommen, in einem Aetcnbnnd nach dcr Zeitordnung 
zusammen ju legen.

Besteht zwischen zwei abgesondert registrirten Ange
legenheiten ein Zusammenhang, so ist derselbe ans den 
Umschlägen der zusammenhängenden Actenbunde, mit Be- 
rusuug aus die Rcgistratnrsbczcichnuug, mit dcu Worten an- 
zumerken: Sieh' auch FaScikel . . . 4ir. . . .

§. 58.
Für jede Angelegenheit ist daher, sobald das erste sich 

darauf beziehende Aktenstück der Registratur znkommt, ein 
eigener Actenbuud auzulegeu, aus dessen Umschlag anö dem 
ersten ReferentSboge» der kurze Inhalt des Gegenstandes 
anzumerken ist.

Nebstdem ist auf diesem UmschlagSbogen die Nummer 
der Hanptabtheilnng, oder des FaScikels, dann nach chro
nologischer Ordnung die Rubrik- oder ProtocollSzahl dcr 
einzelnen, zu diesem Actenbunde eingereichten Stücke aus- 
zuzeichnen.

Jedes, in einen Actenbuud gehörige Stück muß mit 
dem Zeichen dcö Actenbundes, der Registraturszahl, der 
Abtheilungs- und ProtocollSzahl uud der Jahreszahl ver
sehen sein, z. B . : FaSc. H l, Abth. 4 , Nr. 2 , Ex. 599 
u<l 1862, welche Bezeichnung, iit Worten anSgedrückt, be
deuten würde: Das bezügliche Stück erliege in der dritten 
Hanptabtheilnng (Stiftungen), vierte Unterabteilung (Schcl- 
leuberg'fche Studeutcnstiftnng), im 2. Actcubuud, sub ßi-h.= 
Nr. 599 du 1862.

§. 59.
Die Faseikelu find in der Regel alle fünf Jahre, und 

dort, wo die Aetcnbündc in einem FaScikel zn voluminös 
wären, auch früher abzuschließen.

Jeder Faseikcl hat von Außen die Aufschrift der M a 
terie, oder den NummeruS der Hanptabtheilnng, dann die 
fortlaufende Zahl der in dem FaScikel citigcrcichtcii Acten- 
bünde zu enthalten.

§. 60.
Jedes an die Registratur gelangende Aktenstück ist zu

erst in das Rcgiftrjoturbuch, welche« nach dem Formulare 
Nr. 4 die Einreichnngs-Protocolls-Zahle» im Voraus ver



zeichnet enthält, einzutrageu, und bei jeder Zahl die Be
zeichnung des Actenbundes vorzumerken.

Das Registraturbuch soll die richtige Ablieferung aller 
Actenstücke in die Registratur versichern, und die Auffin
dung des ActenbuudeS erleichtern, worin jedes Gefchäfts- 
ftiicf zu finden ist. Bon Monat zu Monat hat daraus 
der Registrator ein Verzeichniß der noch nicht zur Regi
stratur gelangten Stücke zu verfassen und zur weiteren Ver
fügung dem Landeshauptmanne zu übergeben.

§. 61.
Um das Nachschlagen der Registratnrsacten zu erleich

tern , ist daselbst ein doppelter Index zu führen: der Hanpt- 
uud der Materien-Jndex.

In  dem ersten werden die einlangenden Stücke nach 
Schlagworten und mit der sich daraus beziehenden Zahl der 
Einreichuiigs-Protocolls-Nummeru, welche darauf Bezug 
haben, ohne Unterschied der Materie und Referate eilige- 
tragen, wobei bezüglich der Schlagworte die alphabetische 
Ordnung zu beachten kommt.

Der Materien-Jndex aber wird nach den verschiedenen 
Abteilungen der Materien versaßt und muß bei bereit 
Einrichtung darauf gesehen werden, daß von jeder Materie 
die Nummern nach der Ordnung, wie selbe im Einrei- 
chnngs-Protocolle gelaufen, auf einander folgen.

§. 62.
Die Registratur muß über jedes Aktenstück sogleich 

Rechenschaft geben können. Es sind daher in der Regi
stratur einerseits keine Rückstände hinsichtlich der Acten-Ein- 
legnng zn dulden, andererseits keine Acten ohne die vor- 
geschricbenen Borsichten auszusolgen.

§. 63.
Dem LandeShauptmanne, den Beisitzern des Landes- 

Ansschusses, dann de» Coucepts - Beamten sind die zum 
Amtögebrauche nöthigcn Acten ans jedesmaliges Verlangen 
ohne weiters, anderen Beamten des Landes - Ausschusses, 
oder LandtagSnlitglicdern, oder fremden Behörden nur mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes, ausnahmslos aber 
niemals ohne Empfangscheiu auszufolgen, welcher jederzeit 
in denselben Actenbnnd, an die Stelle des anögehobencn 
Actes zu hinterlcgeu ist.

Heber die ausgesolgten Acten ist ein eigenes Vormerk
buch zu führen, worin die Ze it, wann ein Act rückgelangt 
ist, angemerkt werden muß.

Wenn Acten drei Monate nach der Ausfolgung nicht 
zurückgelangt wären, ist darüber die Anzeige an den Lan
deshauptmann zu erstatten.

§. 64.
Die Einsichtnahme der Acten ist nur den Beamten 

des Landes-AusschusfeS, den Ausfchußbcifitzern und Land

tagsmitgliedern auch ohne vorläufige Anfrage, anderen Par
teien aber nur über ausdrückliche schriftliche Bewilligung 
des Landeshauptmannes gestattet.

§. 65.
Original-Urkunden, welche für das Landesinteresse von 

besonderer Wichtigkeit wären, sind abgesondert unter beson
derer Sperre zu verwahren und nur vidimirte Abschriften 
davon in die Materieu-Fascikel zu hiuterlegeu.

§• 66.
lieber alle Verfügungen, deren Befolgung von Amts- 

wegen zu überwachen ist, ist eine Vormerkung nach bein 
Formulare Nr. 5 zu führe«, beiher jedem Coucepte einer 
solchen Verfügung die Worte „Vident Betreibungsprotocoll" 
beizufetzeu siud. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die 
uubefolgt gebliebene Verfügung mit besonder» Rcferatsbogen 
von der Registratur dem betreffenden Referenten zuzustellen, 
damit hierauf die weitere Verfügung erlassen werde; im 
Falle aber binnen 14 Tagen über eine derlei Betreibung 
Nichts verfügt worden wäre, ist darüber dem Lanbeshaupt- 
manne bie Anzeige zu erstatten.

§. 67.
Wann und auf welche Weife die entbehrlich gewor

denen RegistratnrS-Acten zu vertilgen sind, wird von Fall 
zu Fall durch besondere Vorschrift bestimmt werden.

Cidesformel.
Nachdem Sie mit Decret vom  zum.............

ernannt worden find, so werden Sie zu Gott dem Allmäch
tigen schwören, daß Sie der verfassungsmäßigen Landeö- 
Vertretnng des HerzogthnmS Kraiu und dem LandeS- 
AuSschusse jederzeit getreu und in Allem, was deö Dienstes 
ist, gehorsam dienen, und sich angelegen sein lassen wollen, 
die Ihnen zur Besorgung übertragenen Geschäfte mit allem 
Fleiße und aller Willfährigkeit und mit genauer Beobach
tung der Ihnen bekannt gegebenen Amts - Instruction zu 
vollziehen. Sie werden weiters schwören über die Ihnen 
zur Kenntniß gelangenden Amtssache», das Amtsgeheimniß 
strenge zn wahren, sich gegen ihre Vorgesetzten mit Ehrer
bietung und Subordination zu betrage» imb überhaupt das 
zu th»», was einem fleißigen, üblichen imb für baö Woht 
beö Laubes erfüllten Beamten ziemt.

Sie werben enblich schwören, an ber LandeS-Versas- 
snng treu zu halten, des Landes Nutzen und Wohl in 
Ih rer amtlichen Stellung nach Kräften zu fördern, Gefahr 
und Schaden abzuwenden und in Allem und Jedem ihren 
neuen Amte als . . .  . pflichtgetrcu obzuliegeu.

„Was mir jetzt vorgehalten, und ich zn thun ange
wiesen wurde, dem Allen w ill ich getreulich Nachkomme» 
—  so war mir Gott helfe." —

Zum §. 50. Formular des Expeditions - Buches.

■SÜT
"o
Kt

Eingelangt 
an das 

Expedit

AuSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

a  „
»2 tc?'o o

N-

Eingelangt 

an da« 

Expedit

AuSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

’S «"

N-

Eingelangt 

an das 

Expedit

AnSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

215 1. Fcbruar

216 29. Sännet

217 15. Jänner

218 3. Februar

219
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Zum §. 60. Formular des Registratur Buches.

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

I
Liegt in der 1 

Registratur unter

400 II. 3. 16.

401

402 1. 2. 5.

403

Zum §. 66. Formular des Betreibuugs-Protokolles.
Tag der abgclaufcncn Frist 

30. Jänner 186 . .

Name
des

Referenten

Zahl deS Ein- 
reichnngs- 
protokolls

Name der Partei, de« Beamten, der Behörde die zu betreiben ist; 

Gegenstand und Datum der Verordnung, Zuschrift.
Anmerkung

A n h a n g .
Formulare zu vorstehender Amtsinstruction.

Zn §. 14. Formular des Personal - Standes - Ausweises.
1. Blattseite.

Name:
Geburtsort und Geburtsjahr:
S tand :
Studie»- und Befähigungs-Zeugnisse:
Sprachkeuiituissc:

2. Blattseite.

Bisherige Dienstleistung Jahr Monat

3. Blattseite.

Besondere Vorfälle

Zu §. 44. Formular des CiureichuugS - Protokolls.

Zahl Datum Name des Referenten Tag der
Registra

Kurzer Inha lt de« Stückes Ausferti
gung

tur« Be

des cinlaufcitden StllckeS Erledigung zeichnung

XIV. ianttag«« 6 itnng . 2
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A u f s c h r i f t :  „Entwurf einer Dicnstes-Pragmatik und 
Dienstes - Instruction für die Beamten und Diener des 
Landes-AuSschnsscs des Herzogtums Krain. Ich erlaube 
mir zu bemerken, daß nach Annahme dieses Entwurfes die 
Bezeichnung „Entwurf" wegznfallcn hätte, und daß cS 
vielleicht besser anögcdrückt wäre, wenn man statt dcö Aus
druckes „Beamte und Diener des Landes - Ausschusses" 
wählen würde: „Landschaftliche Beamte und Diener."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort in Bezug 
ans den Titel? (Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter A m drosch:  Ich übergehe nun zur 
Spccialdcbattc. (Rufe: ES ist noch nicht abgcstimmt, cs ist 
noch keine Generaldebatte eröffnet worden.)

Abg. Dc s c h ma n n :  Ich bitte, cs ist noch keine 
Generaldebatte eröffnet worden, vielleicht würde sich Jemand 
der Herren zur Generaldebatte melden. Ich bitte daher, 
dieselbe zu eröffne».

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne hiemit die Generaldebatte 
über diesen Gegenstand.

Abg. G n t t m a u :  Ich bitte um das W ort, der
in der heutigen Bcrhandlung stehende Entwurf einer Dien
stes - Pragmatik besteht ans zwei Hauptstücken. Das erste 
Hanptstück handelt von Personalien, daö zweite von der 
Manipulation der landschaftlichen Agenden.

Bezüglich der Personalien ist zu erwarte», daß bei 
einigen Paragraphen bei der Spczialdebatte Bemerkungen 
Vorkommen werden, daher ich mir nach Umständen dort 
meine Bemerkungen zu machen Vorbehalte; bezüglich des 
zweiten Hauptstückcs aber, welches rein von Manipnla- 
tionsagcndcn handelt, glaube ich, daß dieser Gegenstand 
nicht in die Bcrathnng des hohen Hauses gehören dürfte, 
wenn man erwägt, daß dieses Hauptstück eigentlich mir 
das Exhibitcn - Protokoll, die Expedition selbst, die Regi- 
strirung und andere Manipnlationsgegcnständc behandelt. 
Ich glaube, die säinintlichen Abzweigungen der Geschäfte 
sind reine Kanzleisachen, deren Regelung dem LandcS-Aus- 
f(hufst, dem Amte unmittelbar selbst Vorbehalten sein kann. 
Indem ich diese Ansicht habe, glaube ich, würde sich daS 
hohe Haus heute einen großen Thcil der Arbeit ersparen, 
und wenn cs den Gegenstand in dieser Beziehung anniinmt, 
auch sich durchaus nicht verfangen, weil man cs ganz sicher 
voranSsttzcn kann, daß der Laudcs-AnSsthnß sich seine Ma- 
nipnlationögeschäftc gewiß so entsprechend als zweckdienlich 
cinrichtcn wird. Ich bi» daher der Meinung, daß das 
zweite Hanptstück nicht in die Verhandlung des hohen HanseS 
zu nehmen wäre.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle zu diesem Anträge die llii- 
tcrstütznngöfragc. Wird dieser Antrag gehörig unterstützt? 
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der 
Antrag ist gefallen. Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Paust.) Nachdem sich Niemand in der allgc> 
meinen Debatte zum Worte erhebt, gehen wir nunmehr 
zur Spezialdebatte Über.

Berichterstatter A m b r o s ch : Erstes Hanptstück, all
gemeiner Thcil. (Rufe: Nein, Titel.) „Entwurf einer 
Dicnstes-Pragmatik und Dienskcs-Jnstruction für die Beam
te» und Diener des Landes - Ausschusses dcö Hcrzogthnmö 
Krain." Ich habe mir früher schon erlaubt, den Antrag 
zu stellen, anstatt „Beamte und Diener des Landes-Aus
schusses" „landschaftliche oder Landcsbcamlc und Diener" 
zu setzen, und der Titel würde also lauten: „DienstcS- 
Pragmatik und Dienstes-Jnstruction für die landschaftlichen 
Beamten und Diener des Herzogthnms Krain."

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Titel beliebt? (Die Ab
stimmung erfolgt.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A 111 br osch: Erstes Hauptstück, all
gemeiner Thcil. Erster Abschnitt. Von een Erfordernissen 
zur Anstellung beim Landes - Ausschüsse. (Liest §. 1.)

P r ä s i d e n t :  Is t über den ersten Paragraph etwas 
zu bemerken? (Rufe:'Nein.) Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, so bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit der Fassung und dem Inhalte 
dieses Paragraphes 1 einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A i nb r os c h : i,Licst §. 2 .)
P r ä s i d e n t :  Is t über Paragraph 2 etwas zu be

merken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts be
merkt wird, so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit diesem Paragraphe einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A in drosch:  (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Is t über Paragraph 3 etwas zu be

merken ?
Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte mit das Wort. Ich 

finde hier: „Bewerber um eine Anstellung im Conecptfachc 
müssen alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt 
haben, und der beiden Landessprachen in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig feilt." Ich wünsche lieber das Kind 
beim Namen benannt zu haben, nämlich daß cs heißen 
würde: „der slovcnischcn und deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig sein," oder wenn es beliebt 
werden sollte „der deutschen und slovenischc» Sprache in 
Wort und Schrift vollkommen mächtig fein."

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Untcrstütznngsfrage zu 
diesem Amendement, und bitte diejenigen Herren, welche 
diesen Antrag unterstützen, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist unterstützt. Wünscht Jemand das Wort?

Abg. K r o m e r :  Ich glaube, daß die nähere Be
zeichnung der beiden Landessprachen wohl ganz überflüssig 
ist, beim es ist so ziemlich, und ich glaube im Lande all
gemeinen bekannt, daß die erste landesübliche Sprache die 
krainischc ist, und neben ihr die deutsche, daher also deren 
Auszählung hier überflüssig erscheint. Sollten jedoch die 
Sprachen speziell benannt werden, so würde ich jedenfalls 
den Ausdruck vorziehen „deutsche und technische Sprache." 
M it  der slovenischc» Sprache haben wir hier nichts zu thittt.

Abg. Dr. T o rn a  it. Ich bitte um daö Wort. Ich 
hätte nicht gedacht, daß der Herr Vorredner diesen Gegen
stand wieder benützen werde, mit seine außerordentliche 
Freundlichkeit für die Sprache der Slovenen an den Tag 
zu legen. Was sind mm die Slovenen und was ist die 
slovenischc Sprache? Sprechen wir von der deutsch - steiri
schen , kärntncrischcn, salzbnrgischcn, tirolischen, hcssen- 
kassclschc» , darmstädtischcn re. Sprache. W ir sprechen von 
der deutschen Sprache, wenn wir die Sprache bezeichnen 
wollen, welche geschrieben und in den Büchern als geistiges 
M ittel zur Vermittlung der Gedanken im Volke nicdcrge- 
lcgt ist. Was hat den Herrn Vorredner bewogen, hin
wieder den Kampf anznspinnen? Es ist Eine Sprache, 
welche Krainer, Kärntner und Steiermärker sprechen, welche 
dem slavischen Blute abstammciid, zum Volke der Slovc- 
nen sich bekennen —  nicht von heute an , sondern seit jener 
Zeit, als sic diese Sprache und andere gemeinsame Merk 
male Eines Volkes an sich tragen. Die Sprache der Slo- 
veiteti ist die slovenischc Sprache und sie wird von den 
Kramern, Steirern, Kärntnern, Jstriancrn und Görzern, 
welche zu diesem Stamme gehören, geschrieben und gespro
chen. Ich hätte eben so gut sagen können kraitterische Sprache, 
wenn cs sich vielleicht darum gehandelt hätte, jene Sprache 
vorznschlagcn, welche der Herr Vorredner meint, nämlich 
jene Sprache, die ihm bekannt ist , weil er sich vielleicht



bic slovenische Sprache nicht angeeiguct hat, und immerhin 
noch einen Unterschied macht zwischen der ssovenischen und 
hämischen. Allein die Sprache, welehc geschrieben und ge
sprochen wird in Angelegenheiten des Landes - Ausschusses 
nnd des Landes, ist jene, welche wir die Schriftsprache 
nennen, nnd das ist die slovenische. Dadurch wird keine 
Annexion von Steiermark angestrebt, dadurch wird keine 
staatsgesährlichc Bezeichnung hier beliebt, sondern rein mir 
die Sprache richtig benannt, wie sic benannt wird von 
jenen , welche lcidenschasilos die Sprache , welche unsere 
Mütter nnd Bäter sprechen , anerkennen. Ich bleibe bei 
meinem Ausdrucke. Was aber überhaupt die Bezeichnung 
betrifft, daß hier Sprachen speziell benannt, subskituirt 
werden dem allgemeinen Ausdrucke „der beiden Landes
sprachen", so erwicderc ich, daß auch noch verstanden wer
den könnte, daß die italienische Sprache gemeint sei, weil 
es an der Gränzc Krain's einen Theil des Landes gibt, wo 
italienisch gesprochen, und eö vielleicht so viele gibt, die 
die italienische Sprache sprechen, als solche, die sich der 
deutschen Sprache bedienen. Ich bleibe daher bei dem 
ursprünglichen Antrage, und beharre daraus, daß es heiße: 
„bic Bewerber um eine Anstellung im Coneeptfache müssen 
alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt haben, 
und der slowenischen und der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig sein."

Abg. K r o m e r :  Ich bitte nochmals um das Wort. 
Nachdem der verehrte Herr Vorredner angeregt hat, daß 
zwischen der slovenische» und kraiuischen Sprache kein Un
terschied besteht, so möchte ich nur anregen, daß meines 
Wissens darin der Unterschied besteht, daß die kraiuifche 
Sprache das hiesige Volk allgemein versteht, während die 
sogenannte slovenische Schriftsprache von demselben nicht 
verstanden w ird ; daher ich für die Beamten in Ära in nur 
die kraiuifche Sprache als wesentliches Erforderniß ihrer 
Anstellung anfehe.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte nochmals um das 
Wor t , wenn eö gestattet ist. Alle Bücher, welche das 
Ministerium für die Schulen in Krain herausgibt, führen 
den Titel „in  der flovenischen Sprache"; alles was vom 
Ministerium dießfalls veröffentlicht worden ist, spricht nur 
von der slovciiischcn Sprache. —  D i e s e s  M o t i v  
d ü r f t e  d 0 ch f ü r  den H e r r u  V o r r e d n e r  genug 
w i c h t i g  sein.  (Ruse: G u t, Schluß.)

Berichterstatter A m b r o  sch: Als der Landes - Aus
schuß diesen Paragraph in die Instruction nufnahtn, konnte 
er mit den Worten „der beiden Landessprachen" sicherlich 
nicht voranösehen, daß dieser Entwurf vor dem H. Land
tage in einer Heftigkeit zur Sprache kommen werde, die 
sich jetzt in der Sprachenfrage wiederholt eingestellt hat. 
W ir sind int ersten Landtage so friedlich darüber hinweg 
gegangen, und wir alle waren einverstanden, daß wir hier 
in jeder Sprache reden, die uns selbst geläufiger ist, daß 
wir aber dem Landvolke in der slovenischeu Sprache — 
es war von der kraiuischen noch nie die Redc —  unsere 
Beschlüsse kund machen werden. Was den Herr» Kromer 
dazu bewogen haben mag, im Worte „kraiuifche und slove- 
uisthe Sprache" einen Unterschied zu finden, ist mir wirklich 
unerklärlich; indem ich mich hier ans eine gesetzliche Grnnd- 
letge berufe unb erkläre, baß feit beut Jahre 1849, als 
sich bic Regierung entschlossen hat, mit bcbcutcubcn Kosten 
Translatoren in Wien zu erhalten, bic slovenische Sprache 
durchaus von der Regierung als dieselbe bezeichnet wird, 
welche diese Bölker sprechen, die mau jetzt Südslavcn uetmt.

I n  beit Unterrichts - Anstalten wird die slovenische 
Sprache trabirt, unb in den Zeugnissen steht nicht „krai- 
itisthe", sondern „slovenische Sprache." Ich muß mich
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baher ben Bemerkungen bes Herrn D r. Toma» jetzt an- 
schließen, diesen Ausdruck hier in diese Instruction aufzu- 
nchmcit unb unterstütze hiemit fein Amendement: statt der 
beiden Landessprachen zu setzen: der slovenischeu und deut
schen Landessprache. (Bravo, Bravo. Rufe: bloß Sprache.)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Dr. Toman, 
mir seinen Antrag schriftlich zu übergeben. Wünscht »och 
Jemand das Wort in dieser Angelegenheit? (Rach einer 
Panse:) Nachdem sich Niemand zum Worte meldet, so 
bringe ich den Antrag des Herrn D r. Toman, als den 
entferntesten vom Entwürfe, zur Abstimmung. Nach dem 
Anträge des Herrn D r. Toman würde der Paragraph 3 
lauten: „Bewerber mit eine Anstellung im Eonccptsfache 
müssen alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt 
hoben unb der slovenischeu und deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig fein." Jene Herren, welche 
mit diesem Paragraphe einverstanden sind, bitte ich, sich 
z» erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A tu br osch: (Liest §. 4.)
Abg. D r. T o m a n :  Ich stelle einen analoge» Antrag, 

der jetzt gewissermaßen sieh nur als Eorrcctur dieses Satzes 
ergibt, daß hier, wo es steht „der beiden Landessprachen" 
gesetzt werde: „der slovenischeu und der deutschen Sprache." 
Meines Erachtens versteht sich das von selbst.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, das hohe Haus ist mit 
diesem Anträge einverstanden, nachdem derselbe nur ein Eo- 
rollar des vorangegangenen ist.

Laudeshauptut. - Stellvertr. v. Wur z bac h :  Gerade
darum, weil eS sich von selbst versteht, würde ich bean
tragen , daß inan bei der Position, wie sie der Ausschuß 
beantragt hat, bleibe, weil wir sonst immerwährenden 
Eorreeturen ausgesetzt sind. Der §. 3 setzt das Nöthige 
fest, also man weiß, was man unter beiden Landessprachen 
zu verstehen hat.

Abg. D r. T o m a  u : Ich sage, daß eS sich von 
selbst versteht, daß, nachdem hier im §. 3 statt der allge
meinen Bezeichnung die fpccicllc angenommen wurde, dieselbe 
durchaus angenommen werde; darum stelle ich dicßfallS 
den Antrag, daß das nur Sache der Eomctur fei, nicht 
aber, daß es sich von selbst versteht, wenn es so weiter 
stniide, „die beiden Landessprachen." Mein Antrag geht 
daher dahin, daß auch hier eine Aeubentng geschehe.

LandeShauptm. - Stellv. v. W u r z  dach:  Ich bean
trage , daß zur Erläuterung dieses Absatzes und Vermei
dung fernerer Debatten bei dein Passus „Landessprachen" 
in Klammern beigesetzt werde §. 3 ; dadurch ist es vollkom
men erläutert, was wir meinen. (Rufe: Gut.)

Abg. D r. T  o m a n : Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Laudeshaiiptin. - Stellv. v. W n r z b a ch: Nur daß 

der Beisatz „§. 3" nach den Worten „beide Landesspra
che»" per pimntesim olmidulur beigesngt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur Ab
stimmung. Wenn die Herren damit cinvcrstanbcn sind, 
so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Abg. K r  o tu e r : lieber diesen Paragraph ist, glaube 
ich, noch nicht abgestimmt worden, sondern nur über den 
fpeieellen Antrag.

P r ä s i d e n t :  lieber den Paragraph nicht, sondern 
nur über den specicllcn Antrag.

Abg. K r o m c r : Ich würde hier bemerken, daß das
17. Lebensjahr zur Anstellung itu Kauzleifache nach meiner 
Ansicht etwas zu gering sei; ich würde daher das 20. Le
bensjahr zur Aufteilung im Kauzleifache beantragen, und 
zwar aus dem Gntube, weil junge Leute vor 20 Jahren 
wohl selten so entwickelt siitb, um im Kanzleifache mit

1*
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Nutzen verwendet werden zu können, und weil für den 
Fall, daß sie so frühzeitig augestellt werden, bereit Besor
gung dem Landesfonde zu früh zur Last fa llt; sie müssen 
am Ende so lange im Pensionsstande erhalten werden, als 
sie früher Dienste geleistet haben. Ich glaube, es wäre 
augcmessener, die erste Anstellung auf das 20. Lebensjahr 
zu beschränken.

Abg. M n l l e y :  Ich erlaube mir diesen Antrag
vollends zu unterstützen. W ir haben schon bei der Fest
stellung der Dieustplätze solche Gehalte systemisirt, daß wir 
vollkommen die Anforderung stellen können, geeignete, ge
setzte, fähige Personen dafür zu bekommen. Die gegen
wärtige Dienstespragmatik selbst schreibt solche Eigenschaf
ten bei Beamten vor, welche eine tüchtige Ausbildung schon 
in der Praxis, eine Gesetztheit, eine Verläßlichkeit als un
erläßliche Bedingung fcststellen.

Bei der Jugend mit 17 Jahren läßt sich unmöglich 
dieser Anforderung Genüge leisten. Mögen die Studie
renden noch so früh in die ©chiite gehe», so ist cs kaum 
möglich, daß sie vor dem 10. Jahre ihre Studien zurück
legen, welche in diesem Paragraph selbst als Bedingung 
der Anstellung angenommen werden. Wo bleibt dann die 
Praxis? Ich glaube, wir haben Acmtcr mit gesetzten 
Männern creiren wollen, nicht aber ein Institut, wo Zög
linge unmittelbar auö beit Schulen schon in bie lebens
längliche Versorgung ausgenommen werden sollen.

Ich glaube einen ferneren Anhalt auch selbst im bür
gerlichen Gesetzbnche zu finden.

Wie ich mich erinnere, dürfte der §. 252 es fein, 
welcher zu einer selbstständigen Geschäftsführung auch das 
zurückgelegte 20. Jahr voraussetzt.

Selbst dann ist mir bei erprobter praktischer Geba
rung es gestattet, baß ihm mit Nachsicht des Alters die 
Volljährigkeit, resp. Selbstständigkeit zur Führung der Ge- 
schäfte eingerännit wirb.

Es ist nicht abznsehen, warum hier bei beit Beamten 
davon eilte Ausnahme gemacht werben wollte, nachbein 
ebenfalls bamit eine selbstständige Geschäftsführung im 
praktischen Leben verbunden fein bürste-

Um jeboch bie Pedanterie nicht gar zn weit treiben 
zu wollen, baß ausgezeichnete hoffuuugövolle Jünglinge 
bessenmtgeachtet ausgeschlossen werben könnten, glaube ich, 
daß man eine Reserve babnrch Herstellen könnte, wenn zn 
dem Worte: „sind" beigesetzt würbe: „in  der Regel", daß 
der Satz bah in lauten würbe: „Zu Anstellungen im Kanz- 
teifache sinb in ber Reget nur bicjetügcii zuzulassen, welche 
bas 20. Lebensjahr zuriickgclcgt haben."

Ich glaube baher, mich vollkommen bem Antrage bes 
Herrn VorrebiterS Stromer anznschließrn nub statt bes 17. 
Lebensjahres bas 20. als Grunbbedingung in ber Regel 
zu einer Anstellung zu verlangen.

P r ä s i b e n t :  Wünscht noch Jemand baö Wort?"
Abg. Deschnt  a n n : Eben ittbem ich beitt Anträge

bes Herrn Abg. Mullcy beipflichte, glaube ich jeboch, baß 
sich durch die Annahme dieses Antrages eine Zweideutigkeit 
ergeben könnte, ittbem baö „in  ber Regel" auch auf bie 
übrigen Punkte bezogen würbe ttttb es gewiß als eilte 
Norm ausgestellt werden soll, daß diejenigen, welche im 
Kanzleifache augestellt werden sollen, mindestens das Un- 
tergymnasium oder die Unter-Realschule mit gutem Erfolge 
«bfoluirt haben, beider Landessprachen mächtig seien und 
sich einer geläufigen, reinen und leserlichen Handschrift er
freuen müssen.

Es hätte das Wort „in  der Regel" sich nur auf baö
20. Lebensjahr zn beziehen; nun glaube ich, baß biefent 
allem vollkommen Rechnung getragen würbe babnrch, baß,

ba ber «satz schließen würbe: „zu Anstellungen im Kanzlei- 
sache sinb in ber Regel nur diejenigen znznlassen, welche 
baS 20. Lebensjahr znrückgclegt haben."

Jetzt hätte ein neuer Satz zu folgen, bcrfelbe würbe 
lauten: „Dieselben müssen mindestens das Untcrgtjiunafium 
tt. s. w." ES wäre dadurch eben bas ausgeschlossen, baß 
nicht bas Mulleh'sche Atnenbemettt „in  ber Regel" auch 
ans bie folgenbcn Bedingungen bezogen werbe.

Ich werbe sogleich ben schriftlichen Antrag überreichen.
Abg. D r. i o  in ein: Herr Landeshauptmann, ich bitte 

um bas Wort.
Vor ber Abstimmung möchte ich nur noch beit hohen 

Lattbtag barauf aufmerksam machen, mir bie Freiheit zn 
nehmen, baß cs nach bicscn Anträgen möglich wäre, baß 
man auch Jentanbcn unter 17 Jahren jetzt zum Schreib- 
gcschästc nehmen könnte; nur scheint m ir  das (Schreibge
schäft ein solches zu sein, für welches keine solchen Erfor
dernisse ttothiuenbig sind, welchen man gewissermaßen erst 
der Reise des 20. Jahres beilegen will.

Ans meiner Erfahrung muß ich sagen, daß ich in 
meiner Kanzlei immer mit den jungen Kräften zufriedener 
war, als mit den älteren, und daß das 17. Jahr mir 
hinreichend erscheint, daher ich den Antrag des Laudes- 
Ausschusseö unterstütze.

Abg. M  u l t e t ) :  Ich erlaube mir barauf zu ent
gegnen , baß eö sich nicht allein um Schreibgeschäfte handelt. 
Der geehrte Vorredner mag darunter wahrscheinlich D iu r
nisten verstanden haben, während wir hier von Beamten 
sprechen. Die Beamten haben auch andere Geschäfte zu er- 

j füllen, als wie bloß bas Schreiben. Eö ist bas Exhibiren, 
es ist bas Jttbicireti, es ist bas Expcbiren; da gehört 
immer eine Routine, die man jungen Leuten mit 17 Jahren, 

j welche kaum aus den Studien oder aus der Schule getre
ten sind, nicht zumutheu kann.

Man hat ja früher die schöne Schule der Practifantcu 
gehabt, wo matt wirklich routiuirtc uttb praktisch geübte 
Jitngliuge zu Beamten gebilbet hat. Ich glaube daher, daß 
der geehrte Vorredner mehr aus die sogenannten Diurnisten 
die Sache bezogen habe» wirb. W ir reden hier von Beamten 
mit (300 bis 700 Gulden.

Abg. D r. T o  ma n :  Ich lese hier „zu Anstellun
gen im Kanzleifache."

Abg. M  u 11 e y : Darunter sind nach der neuerlich 
' vorgenommenen Systcmisirung, Beamte von G bis 700 
i Gulbeu verstanden.

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bin zwar ge
wöhnlich kein Silbenstecher, jeboch kommt ein Aitsbritck 
vor, ber nicht passenb fein dürfte, nämlich der Ausdruck: 
„ttttb sich einer geläufigen, reinen und leserlichen Hand
schrift erfreuen." Ich erfreue mich einer guten Gesundheit, 
der vollen VerstmideSkräste, pflegt man im Leben zu sagen; 
aber einer guten Hanbschrift sich erfreuen, ist kein gewöhn
licher Ausdruck (Heiterkeit), er klingt sonderbar. Ich möchte 
mir erlauben zu beantragen, baß man einen ändern Aus
druck wähle, welcher eS immer sei, vielleicht den, „ttttb eine 
geläufige, reine und leserliche Handschrift führe" (Rufe: 
G u t!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand zn diesem Pa
ragraph daö Wort?

Berichterstatter A m b r o f ch: Ich werde mir als Be
richterstatter daö letzte Wort erlauben. Es handelt sich 
hier mit Aufteilungen. Es w ird , glaube ich, beut Lan- 
bes-Atiöschusse nicht verwehrt sein, auch Praetifmitcu auf* 
zunehmen, bie sich erst zu bieseu Stellen ansbildcn; und 
ans diesem Gesichtspunkte hat der Landes - Ausschuß er
achtet, zur Aufnahme wenigstens die Absolvirnng des Unter-



Gymnasiums und der Unter-Realschule vorzuschrciben. Wenn 
nun eilt solcher Jüngling, dcr uach der jetzigen Erfahrung 
mit 13 oder 14 Jahren das Unter-Gymnasium oder die 
Untcr-Realschnle absolvirt, als Practikant ausgenommen 
w ird , wenn er in de« 3 oder 4 Jahren bis zur Erreichung 
des 17. Lebens-Alters große Gewandtheit, Sittlichkeit und 
überhaupt eine vollkommene Brauchbarkeit zeigt, und cs 
wird in diesem Zeiträume eilte solche Stelle ausgeschrieben, 
so könnte man sie ihm nicht verleihen, weil er noch nicht 
20 Jahre alt sein wird. Diese Bedenken glaube ich 
de» Bemerkungen, die hier dagegen erhoben worden sind, 
entgegensetzen zu können, und bitte, gefälligst ans dieselben 
Bedacht zu nehmen.

Was dcr Ausdruck „führen" anstatt „erfreuen" anbe- 
langt, so ist das eine stylistische Verbesserung für die man 
nur dankbar sein kann. (Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Wen» Niemand mehr das Wort er
greift , so schließe ich die Debatte, und werde diesen Pa- | 
ragraph zur Abstimmung bringen, und zwar absatzweise; 
bei jedem Absätze werde ich dann die Amendements hinzu- 
setzen. Das erste Alinea lautet: „zur Anstellung bei der 
Landesbuchhaltung ist die Nachwcismig über die mit gutem 
Erfolge abgelegte Prüfung auö der Verrcchnungskundc er
forderlich." Jene Herren, welche mit diesem Alinea ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Das erste Alinea ist angenommen.

Das zweite Alinea lautet: „m it der Erlangung der 
Stelle eines Kanzlei-Directors ist die Verpflichtung zur 
Legung einer, dein JahreSgchatte gleichkommende Dicustcs- 
cantion verbunden." Jene Herren, welche mit diesem Ab
sätze einverstanden sind, bitte ich, sich zit erheben. (Ge
schieht.)

Abg. K r o m e r : „Kanzlei-Vorsteher", weil ein ei
gener Kanzlei-Director später bestellt werden soll.

Berichterstatter Ambr osch :  Ich bitte, das versteht 
sich von selbst, daß daS stylistische geändert werden wird, 
weil der Hilföämter-Director wcggesallen ist.

Abg. K r o tu c r : ES soll ein eigener K a n z l e i -  
D i r e c t o r  bestellt werden, daher dieser hier gedachte 
K a n z l e i - V  o r st e h e r zu nennen ist.

P r ä s i d e n t :  Das 2. Alinea ist auch angenommen. 
W ir kommen nun zum 3. Alinea. Der Antrag des Landes- 
Ausschusses lautet:

„Zu Anstellungen im Kanzlcisache sind nur diejeni
gen znznlasscn, welche das 17. Lebensjahr znriickgelegt, 
mindestens das Untergymnasium oder die Untcrrcalschule 
mit gutem Erfolge absolvirt haben, beider Landessprachen 
mächtig sind, und sich einer geläufigen, reinen und leser
lichen Handschrift erfreuen."

Zu diesem Alinea haben wir zuerst den Antrag des 
Herrn Landesgerichtsrathes Kromer, daß nur diejenigen zu
zulassen sind, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Der Antrag des Hernt Abgeordneten Mulley geht 
dahin, daß zur Anstellung int Kanzlcisache in der Regel 
diejenigen zuzulassen sind, welche das 20. Lebensjahr zurück
gelegt haben.

Der Antrag des Herrn Deschtuautt trennt dieses Alinea 
in zwei Thcile; das erste hätte zu lauten: „Zu Anstel
lungen im Kanzleifache sind in der Regel diejenigen zuzu
lassen , welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben." Jetzt 
würde der zweite Theil weiter heißen: „Bewerber um eilte 
solche Anstellung müssen mindestens das Untergymnasium 
oder die Untcrrcalschule mit gutem Erfolge absolvirt haben, 
beider Landessprachen mächtig sein, und sich einer geläufigen, 
reinen und leserlichen Handschrift erfreuen."
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Ich stelle vor Allem, bevor wir zur Abstimmung schrei
ten, die Unterstützungsfrage, und zwar zuerst über den 
Antrag des Herrn Landesgerichtsrathes Kromer, daß näm
lich das 20. Jahr zu bestimmen wäre.

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt und 
ich bringe denselben auch sogleich zur Abstimmung, nach
dem er sich vom Anträge des Ausschusses am entferntesten hält.

Jene Herren, welche atttichmctt, daß das 20. Lebens
jahr erforderlich ist zur Anstellung im Kanzlcisache, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Jetzt stelle ich die Unterstützungsfrage für den Antrag 
deö Herrn Abgeordnete» Mulley. Jene Herren, welche 
denselben unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist unterstützt.

Ich bringe ihn nun zur Abstimmung. Dieser Antrag 
lautet dahin: „DaS h. Haus wolle beschließen. Zu An
stellungen im Kauzleifache sind in der Regel nur diejenigen 
zuzulaffcu, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben." 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Landeshauptm.-Stellv. v. Wu r z b a c h :  Wird über 
den Antrag des Herrn Dcschittann abgestimmt?

P r ä s i d e n t :  Nein, über den des Herrn Mulley. 
Er ist auch gefallen.

Ich stelle die Unterstützungsfrage zu dem Antrage des 
Herrn Defchtitauu.

Abg. Deschma n n : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann. Es kann mein Antrag gar nicht zur Abstimmung 
kommen, nachdem die beiden Anträge gefallen sind und mein 
Antrag im Grunde nichts Anderes enthält, als der Antrag 
des Herrn Abgeordneten Mulley. (Ruse: Nein!) M it  
diesen Anträgen ist mein Antrag, der bloß die Theilmig 
w ill, auch gefallen.

P r ä s i d e n t :  Hier liegt der Antrag, der dieses 
Alinea in zwei Theilc theilt.

Abg. Desch ina tt 11: Ich bitte, die Theilmig konnte 
nur daraus Bezug haben, daß einer der Anträge, entweder 
der Antrag des .Herrn Kromer oder Mulley angenommen 
w ird; nachdem beide gefallen find, hat mein Antrag gar 
keinen Sinn mehr. (Rufe: Ganz richtig!)

Abg. 53r o l i eh :  Er ist nicht als Zusatzantrag, son
dern als selbstständiger genannt worden, folglich muß er 
so zur Abstimmung kommen, wie er gestellt worden ist, 
mit beiden Theilcu.

Abg. Dr. T o m a n : Der Antrag, den der Herr 
Abgeordnete Deschmamt gestellt hat, hat die beiden anderen 
Anträge durch einen Puuct nur getrennt, um nicht die Be
stimmung „in  dcr Regel," welche bloß für das Erforderniß 
des 20. Lebensjahres g ilt, auch auf die übrigen Bedin
gungen ctuszudehueu, welche zur Erreichung solcher Stellen 
uothweitdig sind. Er konnte den Antrag nie gestellt haben, 
wenn die beiden anderen Anträge nicht gestellt worden wären, 
weil kein Grund dafür vorhanden war, ans dieser Behut
samkeit oder aus dieser Vorsicht einen Puuct hier zu be
antragen. Wenn beide Anträge gefallen sind, so wird also 
das richtig sein, was Herr Deschmann selbst gesagt hat, 
daß sein Antrag nicht mehr zur Abstimmung kommen kamt, 
und es wird keilt solches Unglück fein, da der Antrag des 
Laitdcs-Atisschusses sieh sehr empfiehlt.

Abg. K r o nt e r : Ich bitte um das Wort. Vom 
Anträge des Landes-AiisschnsscS am meisten abweichend ist 
uteitt Antrag gewesen, der da allgemein besagt, das 20. 
Lebensjahr muß der Bewerber zurückgelegt haben. M in 
der abweichend vom Ausschnßatttrage ist der Antrag des 
Herrn Mulley, der alle Bestimmungen dieses Paragraphs
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mir „in  dcr Regel" fordert; am wenigsten abweichend vom 
Ansschnßantrage ist dcr Antrag des Herrn Deschniann, der 
nur daö Alter von 20 Jahren als Regel fordert, in den 
weiteren Bestimmungen sich aber ganz nach dein AiiSschnß- 
antrage ausspricht. Der Antrag des Herrn Deschmann 
nnch daher der letzte zur Abstimmung kommen. (Rufe: Ja !)

Abg. Desch m a n n : Ich bitte, ich ziehe den An- j 
trag zurück, weil ich der Logik Rechnung getragen wissen will.

Landcöhanptm.-Stellv. v. W u r zbach : Dann nehme 
ich den Antrag ans; wir Alle ans dieser Seite waren der i 
Meinung, daß dcr Antrag des Herrn Deschmann zuletzt 
zur Abstimmung kommt, darum haben wir auf die Anträge 
dcr Herren Kronier und Mulley nicht reflectirt. Ich bitte 
daher um die Abstimmung mit Vorbehalt, daß statt des 
Wortes „erfreuen" gefetzt werde „führen." (Bewegung.)

P r ä s i d e n t :  Herr Deschmann hat den Antrag zu
rückgezogen, denselben jedoch Herr von Wurzbach wieder 
aufgenommen. Ich bringe somit denselben zur Abstimmung.

Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte, nach §. 22 dcr 
Geschäftsordnung ist die Zustimmung dcr Versammlung 
nothwcndig, wenn cin Antrag, welcher vom Antragsteller 
zurückgezogen worden ist, von einem andcrn Mitglicdc der 
Versammlung ausgenommen wird.

Abg. K r o m e r : Ich bitte, vorerst die Frage zu stellen, 
ob das Hans gestattet, daß dieser Antrag wieder anfge- 
nonimen werde.

P r ä s i d e n t :  Rach §. 22 dcr Geschäftsordnung muß 
cin solcher aufgeuommeue Antrag die Zustimmung dcr Ver
sammlung erhalten. Jene Herren also, welche für diese 
Zustimmung sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Die Aufnahme ist bewilliget.

W ir kommen nun zur Abstimmung. Nach diesem An
träge wäre dieses Alinea in zwei Thcilc zn thcilcn; das 
erste Alinea würde nach diesem Antrage lauten: „Zn An
stellungen im Kanzleifache sind in der Regel nur diejenigen 
znzulasscn, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben."

Jene Herren, welche mit diesem ersten Theile des 
Antrages einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Dcr zweite Theil würde ferner heißen: „Bewerber 
um eine solche Stelle müssen mindestens das Nntcrgymna- 
sinm odcr die Unterrealschule mit gutem Erfolge absolvirt 
haben, beider Landessprachen mächtig sein und sich einer 
geläufigen, reinen und leserlichen Handschrift erfreuen."

Jene Herren, welche mit diesem Theile einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Abg. D r. T  o m a n : Zn dem Worte „Landessprachen" 
ist bciznschaltcn „§. 3."

P r ä s i d e n t :  Das gilt jetzt überall. W ir kommen 
nun zum Amcndement des Herrn Baron Apfaltrcrn, wel
cher statt dcs Wortes „erfreuen" das Wort „führen" 
wünscht, und da würde es am Schlüsse heißen: „und eine 
geläufige, reine und leserliche Handschrift führen."

Wenn die Herren mit dieser stilistischen Aenderung 
einverstanden sind, so bitte ich sic, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Sie ist angenommen.

Das ist das 3. Alinea. Ich bringe nunmehr das 4. 
Alinea dieses Paragraphes zur Abstimmung: „B e i gleichen 
übrigen Verhältnissen werden jene Bewerber vorzugsweise 
berücksichtiget, ' welche sich auch Fertigkeit in dcr Steno
graphie eigen gemacht haben." Wenn die Herren mit diesem 
Absätze einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Das 5. Alinea: „Bewerber nm die Stelle eines 
Amtsdieners müssen wenigstens dcs Lesens und Schreibens

in beiden Landessprachen kundig sein. §. 3." Wenn die 
Herren einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Es ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: II. Abschnitt. Von der 
Besetzung der Dienstplätze. (Liest §. 5.)

Abg. Graf A n t o n  A u e r s p e r g :  Wer einen neuen 
Haushalt, ciit neues Unternehmen zu begründen hat, der 
hat sich vor Allem um die tüchtigen Hilfskräfte, um die 
tüchtigen Organe nmzufehen, welche ihm bei der Führung 
des Haushaltes, bei der Führung des großem Unterneh
mens zur Seite stehen, ihn darin fördern und unterstützen.

Wenn durch eine glückliche Wahl einer solchen Umge
bung in dem ersten Beginne des Haushaltes, im ersten 
Beginne der Unternehmung ein gewisser Geist dcr Ord
nung , dcs Zusammenwirkens, der Ausdauer und Aufopfe
rung , der Arbeitslust angeführt worden ist, fo wird, wenn 
auch später daö Personale Acndcrungcti unterliegt, dieser 
Geist noch in dem Hause fortwalten und wirken.

Unser Land ist in einer ähnlichen Lage dadurch, daß 
cs jetzt sein neues autonomes Leben begründen soll, daß 
cs dafür die tüchtigen und geeigneten Kräfte und Organe 
wähle, daß cs bereu nachhaltende Tüchtigkeit auch für die 
Zukunft sichern soll.

Es ist daher einleuchtend, von welcher Wichtigkeit vor 
Allein die Wahl und Ernennung dcr landschaftlichen Be
amten ist.

Es tritt nun zuerst die Frage vor ituö, von wem soll 
die Ernennung rnisgchcit und wie soll sic geschehen? Das 
Recht dcs Landtages hiezu ist unbestritten und ihm auch in 
der Landesorduiiiig Vorbehalte». Es fragt sich nur, in 
welcher Weise will er cs ausüben, nämlich, w ill eres un
mittelbar, cx^plrno, aus voller Versammlung ausübcn, 
oder es dem Lattdeö-Auöschusse übertragen?

Diese beiden Fragen, diese Alternative ist anderwärts 
vielseitig vcutilirt, vom Standpnnctc der Theorie und dcr 
Praxis beleuchtet, dabei die Erfahrungen der Vergangen
heit nnd die itaten Einrichtungen nuferes konstitutionellen 
Lebens in die Wagschale gelegt worden. Ich glaube, daß, 
nachdem daö Recht jedenfalls feststeht, bei der Ermittlung 
der Art eben vor Allem Zwcckmäßigkcitö - und Billigkeits- 
gritndc in daö Auge gefaßt werden müssen. Es zeigt sich 
aber nun, daß derlei Wahlen unmittelbar ans dem Land
tage selbst, odcr aus dem Landes Ausschüsse, sowohl ihre 
Vortheile, als ihre Nachtheile gewähren. Zu beit Vor- 
theile», welche Wahlen unmittelbar ans dem Landtage 
bieten, möchte ich vor Allem die größte Umsicht rechnen, 
die leichtere Berücksichtigung aller maßgebenden Verhältnisse, 
endlich auch die Eontrolle der Oeffeutlichkeit. Eö ist offen
bar, daß 74 Augen mehr feheu, als 8 , rcsp. 10. Aber 
dieses wohlthätige Licht der Öffentlichkeit hat in dem vor
liegenden Falle allerdings auch einige Bedenklichkeiten. ES 
ist auch das Privatleben cin Heiligthum, welches matt ehren 
muß und nicht verletze» kann. Nun denken Sie sich eine 
Anzahl von mehreren Coittpetenten, deren Privatverhältnifsc 
sogar in diesem Hanse gemustert werden; denn bei der 
Bcurtheilmig des Concnrreuten kommt es ja doch auch auf 
das Privatleben an. Denken S ic sich nun, in welche Lage 
Jene bei dieser Musterung kommen.

Derjenige, dcr als Sieger aus dcr Bewerbung her« 
vergeht, der mag sich nachträglich über die Kritik, die er 
erfahren hat, beruhigen und trösten.

Was aber diejenigen betrifft, die nicht fo glücklich 
waren, bereit Bewerbung gefallen ist, daö sind nach einer 
solchen öffentlichen Kritik wirklich doppelt geschlagene Männer. 
Also auch in dieser Beziehung sprechen schon Hutnanitäts- 
uitb Billigkeit« - Rücksichten gegen die Behandlung einer



solchen Ernennung unmittelbar durch den Landtag. Es 
treten noch andere Unzweckmäßigkeiten hinzu, die ich nicht 
weiter verfolgen w il l , welche sich die Herren ohnehin selbst 
gegenwärtig halten können. Nücksichtttch der Behandlung 
des fraglichen Gegenstandes im Landes-Ansschusse ist aller
dings einer der wesentlichen Borthcile, der schnellere, leich
tere Geschäftsgang. Allein, was ich schon früher bemerkt 
habe, eben die geringe Anzahl der dabei im Ausschüsse 
Bcthciligtcn, welche noch durch momentane Verhinderung 
verringert werden kann , ist denn doch auch als Hindcrniß 
anzusehcn. Es frügt sich, wie lassen sich nun die Unzweck
mäßigkeiten , welche die beiden Arten der Ernennung haben, 
vermeiden und dagegen die Bortheile, welche beide bieten, 
vereinigen? und da glaube ich, daß der zweckmäßigste Weg 
dazu der wäre, den bestehenden Ausschuß durch eine ent
sprechende Anzahl Mitglieder ans dem Hause selbst zu ver
stärken, Mitglieder, welche ml hoc ebenso wie der Aus
schuß das Vertrauen des Hauses genießen. Ich glaube, 
daß dem Ausschüsse selbst dadurch cntgegcngckonimcn wird, : 
weil cs ihm doch nur willkommen sein dürfte, bei einem 
so ernsten, tiefgreifenden und wichtigen Gegenstände einen 
Theil seiner Verantwortlichkeit von sich abgcnommcn und 
die Verantwortlichkeit mit Anderen gctheilt zu sehen. Ich 
glaube, daß der Landes-Ansschnß, wen» er diese schwierige 
Aufgabe in diesem Entwürfe nicht von sich abgelchnt hat, 
dieses in einem gewissen Pflichtgefühle, in einer gewissen 
Opfcrfreudigkeit gcthan hat, indem er sich von einer schwie
rigen Aufgabe nicht dispensircn wollte, ohne vom Hanse 
selbst diopcnsirt zu sein. Ich spreche cs- offen aus und 
glaube, daß das hohe Haus mir in dieser Rücksicht zu- 
stimmcn werde, daß durch einen solchen Vorschlag durch
aus kein Mißtrauensvotum gegen unfern Landcs-AuSschuß 
ausgesprochen worden ist.

W ir haben ihn schwierige, große und umfangreiche 
Arbeiten lösen gesehen; wir wissen sein Verdienst zu wür
digen , er hat nach wie vor das Vertrauen des HanscS und 
wenn hie und bei, wie von einer Seite bereits beklagt 
worden ist, von den Anschauungen des Ausschusses abgc- 
wichen wurde in den Beschlüssen des Hauses, so ist das 
eine natürliche practischc Folge des parlamentarischen Redens, 
indem eben der einzelne Gedanke durch die Debatte geläu
tert und modificirt wird. Ich möchte endlich noch auf einen 
Umstand aufmerksam machen: Es ist dieser Antrag eigentlich 
nur eine Consequenz dessen, was der Ausschuß selbst zu 
beantragen für gut befunden und sehr richtig motivirt hat. 
Im  §. 20 dieser Pragmatik nämlich wird ein solcher ver
stärkter Ausschuß für Dienstes - Entsetzungen, unfreiwillige 
Pensionirnngen u. s. w. beantragt. Run hat der Landes- 
Ausschist! allerdings mit einem Gefühle von Delikatesse, 
von Schonung für fremde Ehre und Existenz nicht geglaubt, 
ganz allein hier über das Schicksal des Bcthciligtcn ver
füge» zu können, sondern er hat sich durch eine Anzahl 
Mitglieder aus dem Hanse verstärken wollen, um eben mit 
voller Beruhigung den Weg der Gerechtigkeit zu wandeln.

Wenn nun das Interesse des Einzelnen diese Rücksicht 
fordert, so glaube ich, daß daö allgemeine Interesse, welches 
eben in einer richtigen, wohlbcgründctcn Wahl der Organe 
der Landschaft liegt, daß dieses eine ähnliche Vorsicht be
anspruchen kann.

Es wird auf einem soschen Wege auch manchem vor- 
gebeugt, was in jenem §. 20 ins Auge gefaßt ist. Denn 
wer wird es bestreiten können, daß, wenn umsichtig, sorg
fältig und glücklich gewühlt w ird , gerade die Fälle der un
freiwilligen Pensionirnngen, Diensleö-Entsctznngcn u. s. w. 
seltener cintretcn, ja vielleicht ganz vermieden werden können. 
Es heißt auch hier „principiis obst.i.« Ans dieser Rück
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sicht habe ich mir erlaubt, nachfolgenden Antrag zu for- 
muliren, welchen ich dem Ermessen des Hauses anheim 
gebe und zur Annahme empfehle:

„Der h. Landtag wolle beschließen:
Der §. 5 habe zu lauten: Die Besetzung aller land

schaftlichen Bcamtenstellcn steht dem durch 4 Mitglieder des 
Landtages verstärkten Landes-Ansschusse zu. Diese 4 M it 
glieder und für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner 
werden auf die Dauer der Landtagspcriodc von dem Land
tage ans dessen Mitte gewählt."

Ich habe nur noch zwei Worte beizufügcn, nämlich, 
daß der Antrag auf Wahl von Ersatzmännern wohl dar
aus fo lgt, daß auch diese verstärkte Ausschuß - Anzahl 4 
durch Verhinderung nicht complct sein könnte; endlich habe 
ich die Bestimmung wegen Bcrathung in kollegialer Form 
hier wcggclasscn, weil sie ohnedem an einem ändern Orte 
bereits aufgcnommcn worden ist, nämlich in der Instruction 
für den Ausschuß.

Abg. B r o l i c h :  So sehr ich die Ansicht des Herrn 
Grafen Auersperg bezüglich der Rützlichfeit eines solchen 
Anskunftömittcls theilc, so seht muß ich jedoch gegen diesen 
Antrag protestire». Denn dieser Antrag ist »ach meiner 
Ansicht im geraden Wicdcrsprnchc mit der Landcs-Ordnung. 
Die Landes - Ordnung kennt nur einen Landtag, kennt nur 
einen Landes - Ausschuß und die Anzahl der Mitglieder 
dieses Ausschusses ist durch die Landes - Ordnung in dem 
§ .1 1  festgesetzt.

Es heißt dort: „Der Landes - Ausschuß, als verwal
tendes und ausführendes Organ der Landcsvcrtretnng, be
steht unter dem Vorsitze des Landeshauptmannes ans vier 
ans der M itte der Landtags-Versammlung gewählten Bei
sitzern."

Ein Ausschuß kann daher, insoweit cs sich um Be
schlüsse handelt, welche von Seite des Landtages in's 
Leben gerufen werden sollen, nur aus dem Landes - Aus
schüsse, so wie er in der Landes-Ordnung vorgeschriebe», 
bestehen, nämlich aus 4 Mitgliedern. Die Landcs-Ord
nung schreibt auch die Collcgial-Berathung vor.

Bei der Collegial-Bcrathnng haben nämlich nur die 
Ausschüsse, wie sie die Landes-Ordnung festgesetzt, das 
Volum (ii-cisivuin.

Der Landtag kann andere Mitglieder mit dein Votum 
di cisivuin nach der Landcs-Ordnnug nicht bestellen.

Beisitzer zur Information kann jeder Ausschuß, sohin 
auch der Landes-Ansschuß immerhin bciziehcn, wenn dieser 
Ausschuß Sachverständige braucht zur Erhebung von That- 
sachen überhaupt, welche dem Ausschüsse weniger bekannt 
sind als ändern Sachverständigen, aber ihnen auch das 
Volum (lt-cisivum zu crthcilcn, dieses Recht steht nach meiner 
Meinung dem Landes - Ausschüsse oder Landtage nicht zu.

Die §. 11 und 42 der Landes - Ordnung beschränken 
daher den Ausschuß auf 4 Mitglieder, d. i. eigentlich 
der Landes - Ausschuß, von einem verstärkten Ausschüsse 
aber steht in der Landes-Ordnung gar nichts. Ich will nicht 
in Abrede stellen, daß der Landtag selbst, als solcher, zu 
einem specicllcn Falle nicht einen Ausschuß in beliebiger
Anzahl ernennen könne. In  diesem Falle müßte sich nun
der Landtag die Wahl der Beamten selbst Vorbehalten, und 
würde dann eine solche Wahl vorzunehmen sein, so steht
cs dem Landtage fre i, einen eigenen Ausschuß zu wählen,
welcher den Besetzungs-Vorschlag zu machen, und allenfalls 
auch die Ernennung bestimmt zu beschließen hat. Dieses 
Recht kann der Landtag einem bcsondcrn Ausschüsse jeden
falls crthcilcn.

Allein nach meiner Meinung wäre cs eine Uebcrschrei- 
tung der Landcsordnung, wenn die Besetzungen, welche dem
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Landtage für seine Person zustehen, dem Landeö-Ansschnsse 
überlassen, dieser Landes-Ansschuß jedoch durch 4 Aiitglie- 
der verstärkt werden sollte.

Man hat schon bei der Debatte über die Geschäfts- 
Ordnung sehr vorsichtig darauf gesehen, daß ja teilte E r
läuterung von der Landesordnung hineingezogeu werde, 
weil man sagte, die Aenderung der Landesordnung wird 
einem besonderen Gesetze Vorbehalten, und gerade in dem 
Falle sehe ich ja eben, daß die Landesordnung dadurch al>- 
geäudert werden soll, daß dem von der Landesordnung 
bestimmten Ausschüsse noch ein besonderer Ausschuß mit 
dem Votum dccisivmn au die Seite gestellt werde.

Das, glaube ich, wäre ein Eingriff in die Landesord- 
nnng und sohin auch ein Eingriff in die Rechte des Aus
schusses, denn auch er ist gewählt worden mit den Rechten, 
die ihm die Laudesordnung znwciset und er kann sich in 
dieser Beziehung keine Beschränkung gefallen lassen.

Ich w ill zugeben, daß der Herr Graf Auersperg durch
aus nicht beabsichtigte, dem LandeS-Anöschnsse ein Miß- 
traueus-Votnm zu gebe», aber implicik* sagt er doch, wir 
trauen D ir  nicht, daß D ir  die Ernennung der Beamten, 
weil das eine der wichtigsten Functionen ist, überlassen 
werde, w ir müssen uns nmsehen. D ir  einen anderen Bei- 
rath zu geben, den Dn ebenso zu beachte» hast, als Dich 
selbst.

Nun würde eine andere Frage entstehen müssen; wür
den zn diesem Ausschüsse von den einbernfenen verstärkten 
Mitgliedern nur 2 kommen, ist dann die Wahl der Be
amten vorzunehmen oder wäre sic zu verschieben, bis die 
ändern 2 auch kommen? denn hier bestimmt die Geschäfts- 
Ordnung, wie viel Mitglieder zn der Beschlußfassung ge
setzlich erforderlich sind; auch von den Ausschuß-Mitgliedern 
müssen wenigstens 3 anwesend sein, damit ein Beschluß 
die Giltigkeit erlangen könne.

Nun ist dieser Antrag auch insoweit mangelhaft, weil 
derselbe sich nicht bestimmt ausdrückt, wie viel Mitglieder 
von dem verstärkten Ausschüsse gegenwärtig sein müssen.

Ich nehme an, daß, wenn nur Eines von diesen M it 
gliedern gekommen sein würde, so wäre die Majorität vor
handen; daS wäre aber der Ansicht des Herrn Grafen 
Auersperg entgegen, und würde derselben nicht entsprechen, 
wenn von den 4 zur Verstärkung beigegeben Mitgliedern 
nur ein einziges zur Berathnug erscheinen würde.

Es sind freilich die Ersatzmänner zu dem Ende be
stimmt, wenn eines oder das andere von den Ausschuß- 
Mitgliedern verhindert wäre, dann treten die Ersatzmänner ein.

Würde jedoch ein Mitglied des verstärkten Ausschusses 
nicht erscheinen, so tritt für den Ersatzmann noch immer 
nicht diese Pflicht ein, weil daS Hinderniß des Anögeblie- 
benen nicht vorliegt. Ich muß mich hier ganz genau an 
die Landes - Ordnung halten, nnd cs bleibt mir nur diese 
Alternative übrig, ob der Landtag sich die Wahl der Beamten 
selbst Vorbehalte», oder ob er die Wahl derselben dein nach 
der Landes-Ordnnng bestimmten Ausschüsse überlassen wolle, 
sonst kommen wir in eine willkürliche Behandlung der 
Landes - Ordnung; wir wissen aber sehr wohl, wohin das 
führt, wenn ein Gesetz ganz willkürlich behandelt wird.

Heute paßt das für mich, das nehme ich an, morgen 
paßt cs nicht, da überschreite ich beliebig das Gesetz, und 
w ir wissen doch, daß unser Grundsatz der war, daß wir 
die Ueberschreitnng der Landes - Ordnung durchaus nicht 
zugestehen wollen.

Ich will daher den Antrag des Landes - Ausschusses 
unterstütze», und lasse mir die andere Alternative zn, daß 
man die Wahl der Beamte» alle»falls dem Landtage selbst 
Vorbehalte.

Abg. Ant. Graf v. A u e r s p e r g :  Ich bitte um das 
Wort.

Ich habe gege» de» Einwnrf der VerfaffungSwidrig- 
keit eigentlich nur mit dem Texte der Landcs-Ordnung zn 
antworten; meine Antwort wird daher nur eine ganz kurze sein.

§. 25 sagt: „Der Landtag beschließt über die Syste- 
misirung des Personales und BesoldnugSstandeS der dem 
Landes » Ausschüsse bcizugcbciideu, oder für einzelne 
Verwaltuugöobjecte zu bestellenden Beamten und Diener; 
er bestimmt die Art ihrer Ernennung nnd DiSciplinarbe- 
handlnng, ihre Ruhe und Bersorgungsgenüsse und die 
Grundzüge der für ihre Dienstleistung zn crtheilcnden 
Instructionen", also auch die A r t  ih re r Ernennung. 
Daun habe ich de» §. 29 anznführen, wo cs heißt: „Der 
Landes - Ausschuß hat überdieß auch alle übrigen Geschäfte 
der bisherigen ständischen Verordnctenstelle oder deS stän
dische» Ausschusses zu besorge», so weit dieselbe» »icht an 
attdcrc Organe übergehe», oder in Folge der geänderten 
Verhältnisse anshören.

Nun sind derlei veränderte Verhältnisse eiugetreten, 
für welche eben im gegenwärtigen Falle Vorsorge getroffen 
werden soll. Den Vorwurf, durch meinen Antrag in das 
Recht des Ausschusses eingegriffen z» habe», kan» ich nicht 
für mich allein behalten, ich »mß ihn theilen mit dem 
Ausschüsse selbst, den» der Ausschuß, von dem doch anzu
nehmen ist, daß er dcu Umfang feines eigenen Rechtes 
kennen w ird, hat ja selbst im §. 20 einen solchen ver
stärkten Ausschuß augetrageu; endlich habe ich mir noch 
die Bemerkung zu machen, daß nach der Geschäfts - Ord
nung unmitelbar nach meinem Antrage die UnterstütznngS- 
frage hätte gestellt werden sollen, ich bitte daher dieselbe 
nachträglich zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle somit bezüglich des Antra
ges des Herrn Grasen Auersperg die Unterstützungsfrage. 
Der Antrag lautet dahin, „daß die Besetzung aller land
schaftliche» Beamtciistelle» dem durch 4 Mitglieder ver
stärkten Landes - Ausschüsse zustehe. Diese 4 Mitglieder, 
und für Fälle ihrer Verhinderung, zwei Ersatzmänner, wer
den auf die Dauer der Landtags-Periode von dem Land
tage aus dessen Mitte gewählt." Jene Herren, welche 
diesen Antrag unterstützen wollen, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.)

Er kommt iti die Verhandlung. Wünscht Jemand 
daö Wort?

Abg. K r  o m e r: Ich finde hier wirklich weder eine
Überschreitung der Geschäftsordnung, noch weniger der 
Landesordnung. I n  letzterer §. 25 heißt eS: „Der Land
tag beschließt über die Systcmisiruug des Personal- mib 
BesoldungöstandeS der dem Laudes-AuSschussc bcizngcbcnden 
oder für einzelne Verwaltungsvbjccte zn bestellenden Beam
ten nnd Diener" ; der Landtag ist sohin nach dieser aus
drückliche» gesetzlichen Bestimmung nicht verpflichtet, die 
Beamten und Diener selbst zn wählen, sondern er hat die 
Art ihrer Ernennung nach eigener freier Wahl zu be
stimmen. Nun kann er die Ernennung entweder dem 
Landes - Ausschüsse, oder einem speciellen Ausschüsse über
lassen , oder zn diesem Zwecke den Landes - Ausschuß ver
stärken.

Ich sehe also nicht ein, wo vorliegend in dem Um
stande , daß zn diesem Zwecke der Landes - Ausschuß nur 
verstärkt w ird , eine Ueberschreitnng der Landesordnung 
stattfinden soll.

Der Landes - Ausschuß hat nur die Beschlüsse des 
Landtages, und zwar in der Art zu vollziehen, wie sie 
ihm aufgetragen werden. Diejenigen Beschlüsse, die ihm 
allein aufgetragen werden, die hat er allein zu vollziehen;



diejenigen Beschlüsse, welche ihm lind einem ihm beigege- 
bcnen weiteren Ausschüsse zngcwiesen werden, hat er ge
meinschaftlich mit diesem zu vollziehen.

Wie vorliegend die Geschäftsordnung verletzt sein soll, 
ist mir gleichfalls nicht begreiflich. Ich finde in der Ge
schäftsordnung keinen Paragraph, der da sagen würde, 
der Ausschuß sei die Beschlüsse des Landtage« nicht in der 
Art, wie sic ihm zugewiesen werden, zu vollziehen verpflichtet.

Abg. D  e s ch in a n n : Ich würde mir nur erlauben, 
anschließend an das, was der Herr Lorredner gesagt hat, 
noch einen weitern Paragraph der LandeSordnung anzu
führen, ans dem cs unzweifelhaft hervorgeht, daß dem 
Landtage auch das Rccht der Wahl ciucs verstärkten Aus
schusses zustehe, nämlich §. 32, wo der LandcS-AuSschnß 
bezüglich einzelner Geschäfte und der Art ihrer Besorgung 
auch ern die näheren Weisungen des Landtages nnd an die 
dießsälligen Instructionen gebnudcu ist. Es ist also in 
diesem Falle jedenfalls eine Modalität inbegriffen, wo dem 
Landes - Ausschüsse eilte bestimmte Weisung ertheilt wird, 
wie er sich bei der Besetzung der DicnsteSposten zu beneh
men habe.

Ein weiteres Bedenken, welches der Herr Abg. Bro- 
lich angeführt hat, war daö bezüglich der Art und Weise 
der Collegialberathuug. Ich glaube jedoch, daß dieses 
schon dadurch behoben werden dürfte, daß eben der Herr 
Antragsteller Graf Auersperg erklärt hat, daß er jedenfalls 
bezüglich der Art uud Weife der Berathung im verstärkten 
Ausschüsse bei einem späteren Paragraphe einen Antrag 
eiubriugeu werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Abg. D r. S  u p p a n : Ich hoffe, daß die H. Ber-

sammlung nicht den Glaube» habe» werde, daß ich mich
nur aus dem Grunde gegen den Antrag deö Herrn Grafen 
AnerSpcrg erkläre, weil ich zufälliger Weife tut AnSfchnffc 
sitze. Bezüglich meiner Person ist eS ganz richtig, was 
von Seite des Herrn Grasen Auersperg bemerkt worden 
ist, daß die Amtswirksamkeit, welche die Besetzung von 
Dieustesplätzen betrifft, die unangenehmste sei, nnd daß Jeder 
wünschen müßte, dieselbe von sich abznlchnen oder mit so 
Vielen als möglich zu thcilcn. Allein abgesehen davon, 
glaube ich mich in dieser Sache mit vieler Freiheit anSspre- 
chcit zu können, da ich zu jener Zeit, wo die DiensteS-
plätze zur Besetzung gelangen werden, mich ohnehin nicht
mehr im Ausschüsse befinden werde. (Sensation.) Ich werde 
daher mich gegen den Antrag deö Herrn Grafe» Auersperg 
ausfprccheu, und hiebei bloß auf ein einziges Bedenken 
Hinweisen. welches mir die Bildung eines derartig ver
stärkten Ausschusses nothwendig nach sich zn ziehen scheint.

M ir  scheint dieser Antrag ein Mittelweg, eine halbe 
Maßregel, welche, wie alle halben Maßregeln, keineswegs 
die Bortheile der einen oder ändern ErnennnngSweise, son
dern nur die Nachtheile beider in sich führt, und welche 
einen Ausschuß eveirt, der das Gepräge der Uuveraut- 
wortlichkeit an sich trügt. Wird die Ernennung der Beam
ten dem Ausschüsse überlasse», nnd begeht der AnSschnß 
dabei eine» M ißgriff oder eine Ungerechtigkeit, so ist er 
natürlich dem Landtage verantwortlich. Allein, wem ist 
dieser verstärkte Ausschuß verantwortlich? Niemanden! 
(Bravo!) Er kann nicht verantwortlich sein, weil zufällig 
die Hälfte seiner Mitglieder, nämlich der LandeS-Anöschnß 
dem Landtage verantwortlich sind, wogegen aus der ander» 
Hälfte feilte Lerantwortlichkeit lastet. Der Unterschied 
wird daher nur der fein, daß man anstatt ciucs verant
wortlichen Eolleginms von 5 Personen die Ernennung der 
Beamten einen unverantwortlichen Collegium von 9 Per
sonen überträgt. Dieser Uebelstand, der damit verbunden
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ist, wiegt allein die Vorthcilc, wclchc man darin finde» 
will, zur Genüge auf. Ich glaube auch, daß eine Analogie 
mit dem §. 20, auf welchen sich der Herr Gras AnerSpcrg 
bezogen hat, hier nicht zu finden sei.

Wenn der Fall deö §. 20 ciutritt, so hat der Landes-- 
AnSschuß bereits in seinem Inneren mit der gewöhnlichen 
Anzahl der Mitglieder gewissermaßen das Erkcnntiiiß ge
schöpft, daß ein derartiges Diöciplinarvergchcn vorliege, 
welches eine dieser schwereren Strafen nach" sich zn ziehen 
habe.

(Sr ist deßhalb gewissermaßen schon bei sich einig, und
hat also seinerseits daö Erkeuntniß schon geschöpft. ES
wird dann nur eigentlich eine II. Instanz crcirt; der Aus
schuß vermehrt sich nur aus dein Grunde mit 4 weitern 
Mitgliedern deö Landtages, damit die Sache noch ein M a l 
durchprüft und allenfalls von einer größer» Anzahl M it 
glieder neuerdings entschieden werde. Ich glaube daher,
daß hier kein Fall der Analogie zu finden fei. Die E r
nennung der Beamte» d»rch einen verstärkten Ausschuß 
würde jedenfalls die Diseiplin und die Ordnung unter 
den Beamten lockern; sie würden in dein Laudes-Anöfchnffe 
nicht ihre Vorgesetzte Behörde sehen, sondern sie würden 
glauben, daß sie in allen Dieustesverrichtuugeu bloß dem 
Landtage untergeordnet find. Der LandeS-AnSfchnß, wenn 
gleich nur verwaltendes uud anSführendes Organ de« Land
tages, hat doch viele und wichtige Geschäfte, wichtigere 
wohl als diejenigen sind, welche die Ernennung eines 
Ingrossisten mit 400 bis 500 fl. oder eines Kanzellisten 
mit 600 fl. sind. Wenn man dessen Anzahl in diesen 
anderu Geschäften als genügend ansieht, um die Sache 
reiflich zu erwägen und zu erörtern, so glaube ich, genüge 
sie auch bezüglich der Ernennung der Beamten. Sieht 
man aber die Anzahl überhaupt für wichtigere Geschäfte 
nicht für genügend an, so steht nichts im Wege, die An
zahl der Mitglieder deö Landes-AuSschnffeö auf (> oder 8 
zn ergänzen oder zu erhöhe». Ich muß mich daher ans 
diesem Grunde wider den Antrag des Herrn Grasen 
Auersperg aussprechen nnd glaube, daß, weil die Besez- 
zung durch de» H. Landtag selbst mit derartigen Unzukömm
lichkeiten verbunden wäre, daß kein einziger Landtag, wo 
immer diese Frage bereits in Perhandlung genommen 
wurde, das Recht der Besetzung selbst übernommen hat, 
daß dieses lediglich dem Landes - Ausschüsse einzuräumen 
wäre.

Abg. K r  o in e r: Ich bitte nochmals um das Wort. 
Der Herr Borredner beruft sich zur Begründung feines 
Antrages darauf, daß bisher kein einziger Landtag die 
Besetzung der Beamtenstellen einem verstärkten Ausschüsse 
zugewiesen habe.

Darauf möchte ich nur entgegnen, daß die Ausschüsse 
anderer Krouläuder meistens viel stärker sind, als unser 
Laudes-AuSschuß. Er bemerkt weiter, daß für den Fall, 
wenn man einem derartigen LandeS-Ansfchnffe nicht traue, 
dessen Erhöhung vorgenommen werden könne.

Nun dagegen muß ich bemerke», daß nach der Lan- 
desordiinug eine Erhöhung des Ausschusses durch einen 
Beschluß des Landtages nicht zulässig sei, weil die Anzahl 
der Ausschußmitglieder in der LandeSordnung auf 4 be
schränkt ist. Er meint weiter, daß die Ernennung der 
Beamten durch einen verstärkten Ausschuß aus die Diseiplin 
in dcu einzelnen untergeordneten Acintcrn einen irnchthciligeit 
Einfluß üben würde.

Ich behaupte daö Gegentheil, ich behaupte, es sei 
viel schwieriger gegen diejenigen mit Erfolg und ohne 
weitere Rücksicht eiiizuschrciteu, die man selbst in gewisse 
Acmter placirt, die man gewissermaßen als seine Creatu-
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ren anzusehen Anlaß hat (Oho im Ccutrum), als gegen 
diejenigen, die von einem dritten auf den Posten berufen 
wnrden. Er meint weiter, cs sei viel sicherer, die Ernen
nung dein verantwortlichen Landes-Ausschusse alö dem ver
stärkten Ausschüsse anzuvertrauen, der am Ende Niemanden 
verantwortlich wäre. Ja , wenn der verehrte Herr Bor
redner eine materielle Berantwortlichkeit meint, so wird sie 
dem Landes - Ausschüsse wohl nicht leicht znr Last fallen, 
außer in dem Falle, der wirklich nicht leicht zn vermnthen 
ist, wenn er bei deu Eruennnngen so weit ginge, sich einer 
strafbaren Handlung schuldig zu machen. Meint er jedoch 
eine moralische Berantwortlichkeit, so darf der Herr Bor
redner nicht übersehen, daß wir alle gleichmäßig, u. z. 
dem ganzen Lande verantwortlich sind, daß w ir daher 
darauf sehen müsse», Beamte in die Landes-Anstalten zu 
bekommen, welche in den nächsten, sehr schwierigen Perioden 
die Amtirung entsprechend besorgen können.

Wenn der Landes-Ausschuß cs nicht gewagt hat, über 
die Entlassung, über die unfreiwillige Pensionirung eines 
einzelnen Beamten zu entscheiden, wie will er beim mit 
voller Beruhigung wagen, für alle Laudesaustalteu und 
Aemter Beamte aufzunehmen, deren größere oder mindere 
Verwendung auf die Ordnung und prompte Geschäftöbe- 
handlung in den einzelnen Aemtern für Deeennieii entschei
dend sein wird.

Ich glaube daher, daß die von ihm vorgebrachten 
Gründe nicht stichhältig sind.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand über diesen 
Gegenstand das Wort?

Abg. D  e s ch m a n n : Der Herr D r. Snppan hat 
die Bemerkung gemacht, daß statt 5 verantwortlichen Per
sonen , ans denen jetzt der Ausschuß besteht, 9 unverant
wortliche Personen hiugestellt würden, wenn dem Anträge 
des Herrn Grafen Auersperg Folge geleistet würde. Ich 
frage nun, worin besteht denn die Berantwortlichkeit des 
Ausschusses bei der Anstellung der landschaftlichen Beam
ten? Ich kann mir keine andere Berantwortlichkeit des
selben denken, als wie diese, daß er sich strenge an die 
Instruction, welche ihm der Landtag bezüglich der Be
setzung dieser Posten gegeben hat, gehalten habe. Es ist 
ja eben darum die Diuistes-Pragmatik da, welche wir jetzt 
besprechen uud entwerfen. Sie enhält die dicßfälligen Be
stimmungen , was die einzelnen Bewerber um die Dienstes
posten auszuweisen haben, damit eben der betreffende Aus
schuß bei der Anstellung der Beamten wisse, welche An
forderungen er an die Bewerber zn stellen habe. Nun 
wissen wir aber selbst, daß bei jeder Competcuz für’6 erste 
zwei Punkte zu berücksichtigen sind, nämlich desjenigen, 
womit sich die einzelnen Bewerber anSweisen, und zweitens 
die wirkliche practische Tüchtigkeit derselben, für welche der 
Maßstab nur darin gegeben ist, daß man dieselben genauer 
kennt. I n  dieser Beziehung nun ist ein zuverlässiger 
Maßstab der, daß 16 oder 18 Augen mehr sehen werden, 
als bloß 10. I n  dieser Rücksicht also kan» es dem Lan- 
deS-Ausschusse nur erwünscht sein, wenn Personen zugleich 
beigczogen werden, von denen voraus zu setzen ist, daß 
sie ihr möglichstes Angenmerk daraus lenken werden, daß 
gewiß nur tüchtige Personen zur Besorgung der LandcS- 
geschäfte gewählt werden.

Die Berantwortlichkeit des Landes-Auöschnsses bei der 
Besetzung der Landesstellen ist, glaube ich, ohnehin mir 
aus dieses Maß zurück zn führen, daß sich derselbe genau 
an diese Instruction zu halten habe. Ich glaube, cö werde 
hier schwerlich je irgend ein Fall zur Sprache komme», 
daß man ein Mitglied des Ausschusses dicßsalls zu einer 
Verantwortung ziehen würde, indem gewiß Jeder sich die

Mühe geben oder gewiß darauf achte« wird, die Instruc
tion nicht zu übertreten, während hingegen die weiteren 
Eigenschaften und Verhältnisse der Eompetentcn Sachen 
sind, für die man natürlich die Verantwortlichkeit nicht 
übernehmen kann.

LandeShanptm. - Stellv. v. Wu r z b a c h :  Ich erlaube 
mir nur ein Paar Worte zn sagen. Da ein verehrtes Aus
schuß - M itglied, dessen Austritt ans dein Ausschüsse ich 
sehr bedauern würde, sich gegen den Antrag meines ver
ehrten Eollegen Grafen Auersperg ausgesprochen hat, finde 
ich es angemessen, da ich auch ein Mitglied des Ausschusses 
bi«, f ü r  d e u f e l b e u zu sprechen. Die Gründe, die der 
Herr Graf Auersperg heute vorgebracht hat, sind für mich 
fo einleuchtend, daß ich gar keinen Zweifel habe, daß das 
hohe Haus den rechten Ausweg gefunden haben wird, wenn 
cSden von dem Herrn Grafen Auersperg vorgefchlageiieu Aus
weg anuchmen wird.

,,Jn medio virlus" ist ein alter Satz und ich glaube, 
daß hier der rechte Mittelweg getroffen ist, um einerseits 
de» bestehenden Ausschuß vor allen Gefährden und vor 
aller unnützen Berantwortlichkeit zu bewahren, andererseits 
aber auch dem Hause die volle Beruhigung zn geben, daß 
eine richtige Wahl bei Besetzung der Beamten getroffen 
werde.

Ich unterstütze daher dcit Antrag des Herrn Grafen 
Auersperg.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bin aus vielfachen Gründen 
zuerst für deu Antrag des Landes - Ausschusses. Ich werde 
nicht die kostbare Zeit in Anspruch nehmen, um dieselben 
weitläufig auseinander zn setze». Ich beziehe mich meistens 
auf die Gründe, die der Herr D r. Suppan auSeinanderge- 
fctzt hat.

Sollte jedoch bcr Antrag bcö Herrn Grafen Aiitoit v. 
AnerSperg angenommen werden, so würde ich, weil demselben 
besonders ans beiit Grunde Wichtigkeit beigelegt worden ist, 
weil die Posten der landschaftlichen Beamten durch solche 
Männer besetzt werden, welche nach reiflicher Prüfung ei
nes ve r s t ä r k t en  Ausschusses für solche würdig erkannt 
worden find, für die Wahl dieser Männer, sowohl der 
vier Verstärkung^ - Mitglieder, als der Ersatzmänner, jenen 
Modus Vorschlägen, welcher für alle solche wichtigen Akte 
in der L. O. vorgcschriebcn ist, nämlich für die Wahl der 
Landes-Ausschüsse und für die Wahl der Mitglieder des 
NeichsratheS.

Ich würde Rücksicht nehmen auf die verschiedenen Ea- 
thegorien der Vertreter, nämlich Großgrundbesitz, Städte 
und Märkte, und Landgemeinden, damit nicht, falls irgend 
eilte Partei sich einer Majorität erfreuen sollte, um etwas 
Bestimmtes durchzusetzen, und ihre Männer vielleicht in den 
verstärkten Ausschuß zu bringen, welche in einer bestimm
ten Richtung dann die Competenten heraussuchen würden, 
im BoranS die einzelnen Vertretungskörper als Großgrund
besitz, Städte und Märkte und Landgemeinden um ihr ent
sprechendes Botiint gebracht werden. Ich würde daher in 
doppelter Beziehung einen Zusatz zu dein Antrage deö Herrn 
Grafen Auersperg beantragen, vorausgesetzt, daß er ange
nommen wird.

Zuerst scheint mir die Wahl der Ersatzmänner über
flüssig ; ich denke mir , daS die Besetzung solcher Posten 
nicht gerade so dringend sein, und daß die Verhinderung 
einzelner Mitglieder wohl nicht zur Wahl von Ersatzmän
nern nöthigeii wird.

Ich wäre dafür, daß also mir vier Mitglieder zur Ver
stärkung des Ausschusses gewählt werben. Sollte jedoch 
der hohe Landtag sich mich für zwei Ersatzmänner aiiösprecheii, 
so würde sich »ach dem einen oder ändern Falle mein



Antrag ändern; daher bringe ich meinen ersten Antrag dahin, 
daß der Antrag des Herrn Grafen Auersperg zuerst ganz, 
wie er gegeben worden ist, znr Abstimmung komme, dann, 
wenn er nicht angenommen wird, ohne die Worte: „und für 
Fälle ihrer Berhindernug zwei Ersätzmäuner." Im  ersten 
Falle, wenn der Antrag des Herrn Grafen Auersperg ganz, 
so wie er gestellt worden ist, angenommen w ird , würde ich 
den Zusatz und zugleich Abänderuugsantrag dahin stellen, 
daß dieser ganze Absatz folgendermaßen lauten würde: „die 
Besetzung aller landschaftlichen Bcamtcnstcllen steht dem 
durch vier Mitglieder des Landtags verstärkten Landeö- 
Ausschusse zu. Diese vier Mitglieder, und für Fälle ihrer 
Berhindernug zwei Ersatzmänner, werden auf die Dauer der 
Landtagsperiode von dem Landtage aus dessen Mitte uud 
zwar ein Mitglied ans der Curie der Vertreter des Groß
grundbesitzes , einer auS der Curie der Städte und Märkte, 
zwei aus jener der Landgemeinden und eventuell die zwei 
Ersatzmänner aus der Gesammtheit des Landtages gewählt.

Ich habe hier die Vertheilung ganz gerecht gemacht, 
weil auch nach der Landesordming der Großgrundbesitz in 
den Landtag zehn Abgeordnete schickt, die Städte und Märkte 
zehn „die Landgemeinden weit über die Hälfte mehr, nämlich 
sechzehn" daher auch ihnen die Wahl zweier Mitglieder in 
den verstärkten Ausschuß zustcheu dürfte.

Im  zweiten Falle, als die Wahl der Ersatzmänner
nicht angenommen werden würde, würde mein bezüglicher 
Zusatz hinsichtlich der „W ahl der Ersatzmänner ans der 
Gesammtheit des Landtages" Wegfälle», und der Antrag 
würde bloß dahin gehen, daß diese Mitglieder aus der 
M itte des Landtages und zwar ein Mitglied aus der Curie 
der Vertreter des Großgrundbesitzes, einer aus der Curie 
der Städte und Märkte, zwei aus jener der Landgemeinden 
zu wählen sind.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungssrage über 
diesen Antrag, oder das Amendement des Herrn Grasen 
v. Auersperg.

Jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen ge
sonnen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er
ist unterstützt. Ich bitte um die schriftliche M itte ilung  
desselben.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Als Antragsteller 
bitte ich noch um das Wort.

Ich glaube, man erleichtert sich nicht den Kampf, wenn 
man die Waffen seines Gegners uuterschätzt.

Darum gestehe ich, daß die Einwendungen des Herrn 
D r. Snppan, denen sich D r. Toman angeschlossen hat, 
allerdings gewichtiger Natur warnt; allein das Wort, 
welches uns gewiß Allen am nächsten gegangen, nämlich 
das Wort „Verantwortlichkeit", daö ist diesem einem' prakti
schen Falle gegenüber von einem verehrten Herrn Vorredner 
bereits aus das rechte Maß znrückgcführt worden.

Unbestritten ist cs geblieben, daß der Landtag als 
solcher die Ernennungen in die Hand zu nehmen hätte, und 
der Landtag als solcher hätte eben auch keine andere Ver
antwortlichkeit zu tragen gehabt, als die des Einzelnen vor 
seinem Gewissen, in seiner Gesammtheit dem Lande gegenüber.

Was die Lockerung der Disciplin betrifft, so glaube 
ich, ist diese Einwendung eine minder zutreffende, denn 
in diSeiplinarischer Beziehung wird eben durch diese Prag
matik die Unterordnung geregelt, und wird dem unterge
ordneten Personale geläufig und verständlich gemacht.

Es ist aber noch ein weiters erhebliches und wirk
sames M itte l in der Hand des Ausschusses, auf welches 
eben Herr D r. Suppan in einer ändern Richtung hinge
wiesen hat; nämlich der letzte Ansspruch über unfreiwillige 
Pensioninmgen, Dienstesentlassungen u. s. w. stünde zwar
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dem verstärkten Ausschüsse zu, aber das erste Erkenntnis} 
darüber bliebe doch immer in Händen de« Landes - Aus
schusses ; und das ist ein sehr wirksames M ittel zur Hand
habung der Diseiplin unter den Untergeordneten.

Ich habe, nachdem die übrigen Einwendungen ander
wärts bereits beleuchtet worden sind, nur gegen den even
tuellen Antrag des Herrn D r. Toman ein Bedenken aus- 
znsprechen.

Ich habe, als ich die Landtagsbcrichtc anderer Länder 
las , mit einem wohlthnenden Gefühle der Freude, der Be
ruhigung, der Zustimmung und des Behagens gesehen, 
daß man dort sich so oft in Curicn, das ist in abgeson
derte Interessen thcilte.

Glücklicherweise sind wir noch nie, außer dort, wo das 
Gesetz uns verschreibt, in diese Lage gekommen, und ich 
glaube, daß, wie bisher, in allen Fällen wir auch jetzt 
uns nicht nach Curien trennen (Bravo!) , sondern in das 
eine Ganze zusammen schmelzen sollen, was wir im I n 
teresse des Landes sein und bleiben mögen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich möchte mich ganz den letzten 
Worten des Herrn Grafen Auersperg anfchlicßcn, wenn 
wir wirklich ein Landtag, auS birecteii Wahlen hervorge- 
gangen und ein Körper ans gleichartigen Bestandtheilen 
wären. Aber wir sind einmal schon auS einer Filtrirma- 
schiiie hervorgegangen, und sind einmal hier Vertreter des 
Großgrundbesitzes, der Städte und Märkte, und der Land
gemeinden, denn sonst würden wir vielleicht in anderer Zu
sammenstellung hier sitzen. Gerade daß viele andere Land
tage, nud zwar in den meisten Ländern das berücksichtigt 
haben, gerade das ist ein Grund, daß wir nicht ganz davon 
abgehen sollen, weil in solchen Wahlen, wo wir uns als 
etwas Ganzes betrachten, und nicht etwas Ganzes sind, 
die Landgemeinden sehr schlecht wegkommen könnten.

Ich bleibe bei meinem Antrage, weil dieser Grund 
des Herrn Grafen Auersperg mich nicht ganz befriedigt hat.

Berichterstatter A m b r o  sä): Ich glaube, daß die 
Debatte geschlossen ist. Die Herren Vorredner haben mich 
durch die Ausführlichkeit, die sie diesem Gegenstände ge
widmet haben, aller fernem Erörterungen enthoben, und 
ich sehe mich einestheilS veranlaßt, den schönen Worten 
des Herrn Grafen Auersperg, die er hier dem Landes- 
Ausschusse zu Theil werde» ließ, meinen Dank abzustatten, 
aus eben diesem Grunde aber würde ich weit entfernt 
feilt, den §. 5 wie er von dem Landes - Ausschüsse gestellt 
worden ist, weiterhin zu oertheidigeu, um eben einen 
LandeS-Ansschnß, an den man diese freundlichen Worte ge
richtet hat, nicht dem Vorwurfe der Anmaßung anheim zu 
geben. Sie haben, meine Herren, diesen Gegenstand von 
allen Seiten erörtert; ich habe nichts weiter darüber zu sagen.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen, und ich 
werde zur Abstimmung schreiten.

Ich warte nur auf den Antrag des Herrn. D r. Toman.
Abg. Freih. v. A p f a l t r e r i t :  Ich bitte einen Au

genblick um das Wort. Es ist zwar die Debatte für ge
schloffen erklärt worden, aber die unbedingte Annahme des 
Antrages des Herrn D r. Toman auf eine Wahl nach 
Curien, in der Art, wie er angegeben hat, wäre eine Ge- 
fetzesverletznng , wegen einer solchen steht es jederzeit 
frei, das Wort zu ergreifen.

Der §. 12 würde für den Fall, daß es dem hohen 
Landtage belieben sollte, diese Wahl nach Curien vorzu
nehmen , die Vorschrift geben, daß aus jeder Curie einer 
und ans dem ganzen Landtage der vierte Verstärknngömann zu 
wählen wäre. Diese Vorschrift enthält der §. 12 der L.-O.

Abg. D r. T o m a n :  Wäre die Vorschrift bindend, 
so könnten wir ja gar nicht berothen, ob wir überhaupt

3*
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aus der Gcsammthcit des Landtages zu dem Ausschüsse Verstär- 
kungsmitglieder wühlen können. Ich habe hier nur diesen 
Modus aceeptirt, wir könnten ja auch Abtheilungen für ein
zelne Geschäfte machen, eS ist nur eine Nachahmung, und eine 
sehr gerechte Nachahmung, weil ich für sechzehn Vertreter 
der Landgemeinden zwei genommen habe, während der 
Herr Baron nur Einen bestimmen würde. Ich glaube 
nicht, daß die Landes - Ordnung dadurch verletzt wird. 
Glaubt jedoch der Herr Baron, daß es gerechter wäre, 
wenn für sechszehn Vertreter der Landgemeinden Einer ge
wählt werde, so wie für die zehn Vertreter des Großgrund
besitzes, dann möge der Herr Baron einen bezüglichen An
trag stellen, wenn derselbe nach Schluß der Debatte noch 
zulässig ist.

Abg. Frhr. v. A p f a l  t r e r n : Ich habe nur auf das 
Gesetz aufmerksam gemacht. Ich wäre unbedingt gegen die j 
Wahl nach Curien. W ir waren immer eins, warum sollen 
w ir in Zukunft uneins werden. (Bravo.)

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Als Regie- 
rungs - Commifsär würde ich mir erlauben zu bemerken, 
daß eS in der Landcs-Ordnung heißt: alle Wahlen müssen : 
durch absolute Stimmenmehrheit vorgenommeu werden.

Das setzt natürlich voraus, daß der Landtag in cor
pore abstimme.

Die Abstimmung nach Curien ist durch die Landtags- 
Ordnung einzig und allein für die Vertreter im Reichs- : 
rathe und für den LaudeS-AuSschuß fcstgestettt. Ich könnte 
also bei einer ändern Abstimmung einen ändern ModnS, ; 
als den die Landtags-Ordnung angegeben, nicht znlassen. 
(B ravo!)

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, Herr Präsident. Ich 
habe doch noch einen Zweifel Über Etwas im Anträge des 
Herr» D r. Toman, nach Eurieu diese Abstimmung vor
zunehmen , nämlich diesen Zweifel, der eben in der L.-O. ! 
vollkommen gelöst ist. Die Landes - Ordnung unterscheidet 
sehr wohl zwischen der Wahl für den Reichsrath und der 
Wahl für den Landes - Ausschuß.

Die elfteren Wahlen wurden durch den gestimmte» 
Landtag vorgenommen, jedoch war matt beschränkt auf die . 
bestimmten Personen, welche in den bestimmten Curien j 
sitzen, während hingegen bei der ändern Wahl des Landes- ; 
Ausschusses dieselbe derart vorgenommeu wurde, daß nur 
die einzelnen Curien aus dem gestimmten Landtage wählten.

Nun weiß ich wirklich nicht, wie der Antrag des Herrn 
D r. Toman zu verstehen sei, ob der gestimmte Landtag 
zu wählen hätte, ob nach dem Modus die Wahl statt
zufinden hätte, wie er für den Reichsrath, oder nach dem 
M odus, wie er für den Landes - Ausschuß bestimmt ist. 
Nun in dieser Beziehung scheint mir der D r. Tpman'sche 
Antrag mangelhaft zu sein. Obwohl ich nicht cinfche, daß 
derselbe irgendwie der Landes-Ordnung widerspreche.

Abg. K r o m e r : Die Debatte ist schon längst ge
schlossen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte nm das Wort. Dafür 
wird mir der Herr Landeshauptmann ganz gewiß das Wort 
geben, und ich wende mich an ihn, daß er mir das Wort 
geben, zugleich aber den Herrn Kronier zur Ordnung ver
weisen möchte.

Abg. K r 0 m e r : Weil ich mich auf das Gesetz berufe?
Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Ich 

ziehe meinen Antrag zurück, nicht aus den Gründen, die 
die Herren jetzt dagegen eiugcrocudtt haben, —  keiner dieser 
Gründe hat mich belehrt, daß nach diesem Modus nicht 
für einzelne Geschäfte die Wahlen geschehen könnten, also 
auch für den beantragten Ausschuß —  aber ich ziehe ihn

zurück, um eilte Abstimmung zu ersparen, weil ich sehe, 
daß er nicht durchgehen würde. (B ravo! Heiterkeit!)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den Antrag des 
Herrn Grafen Auersperg zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet: „Der §. 5 habe zu lauten: Die Besetzung aller 
landschaftlichen Beamten-Stellen steht dem durch vier M it 
glieder deö Landtages verstärkten Landes - Ausschüsse zu.

Diese vier Mitglieder, und für Fälle ihrer Verhin
derung zwei Ersatzmänner, werden auf die Dauer der 
Laiigtagsperivde von dem Landtage aus dessen Mitte gewählt."

Jene Herren, die mit diesem Antrage einverstanden 
sind, . . . (wird unterbrochen vom)

Laudeshanpt. - Stellvertreter v. W u r z b a ch: Dürfte 
ich bitten, die Schluß - Fragestellung zu theilen, nämlich 
die Ersatzmänner in die zweite Frage aufzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat seinen Antrag 
zurückgezogen.

Laiideshanptm.-Stellv. v. Wur z b ac h :  Zuerst über 
den ganzen^Antrag, mit Auslassung der Ersatzmänner, 
dann am Schlüsse erst, ob nicht Ersatzmänner beliebt 
werden.

P r ä s i d e n t :  „D ie Besetzung aller landschaftlichen 
Beamten-Stellen steht dem durch vier Mitglieder verstärk
ten Landes-Ausschüsse zu."

Das wäre also der erste Theil (Rufe: J a !) , also 
über diesen Antrag bitte ich, jetzt abziistimmen.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Der zweite Theil lautet: „Diese vier Mitglieder, und 
für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner, werden 
auf die Dauer der Landtagsperiode von dem Landtage aus 
dessen M itte gewählt.

Es wäre die Frage jetzt, ob die Ersatzmänner beliebt 
werden.

Landeshauptm. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich bitte, 
diese Frage in zwei Thcile zu theilen, Herr Landeshaupt
mann ! Ich würde Vorschlägen, die Frage so zu theilen: 
zuerst ohne Ersatzmänner und dann mit Ersatzmänner.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte, ich habe der Erste 
beit Antrag vorhin gestellt, daß der ganze Satz so gelesen 
werde, wie ihn der Herr Graf gestellt hat, weil er am 
entferntesten geht, wenn auch Ersatzmänner bestellt werden 
sollen, und geht der Antrag durch, so sind die vier Ver
stärkung« - Mitglieder und zwei Ersatzmänner zu wählen. 
Würde er nicht durchgehe», bann sind bloß die vier Ver
stärkung« - Mitglieder zu wählen.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Ich kann mich als 
Antragsteller nur der Auffassung des Herrn D r. Toman, 
die er schon früher vorgctragcn hat, auschlicßcii.

Landeshauptm. - Stellv. v. W n r z b a ch: Meine ist 
die nämliche. (Heiterkeit!)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den weitern Antrag znr 
Abstimmung, nämlich, daß diese vier Mitglieder auf die Dauer 
der Laudtagsperiode von dem Landtage ans dessen M itte 
gewählt werden sollen (Rufe: und die zwei Ersatzmänner), 

i »und für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner."
Wenn die Herren mit diesem ganzen Antrage einver

standen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) ES 
ist die Majorität.

Eö ist demnach der Antrag des Herrn Grafen Auers
perg vollständig angenommen, und wäre sonach der §. 5 
erlediget.

Berichterst. A m b r o f c h : (Liest §. G.)



P r ä s i d e n t :  Hat Jemand hierüber Etwas zu be
merken ? (Nach einer Pause): Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, ist der Paragraph als angenommen anznsehen.

3) trichterst. Ambr osc h :  (Liest § .7 .)
P r ä s i d e n t :  Oft über §. 7 Etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem Nichts dagegen bemerkt wird, 
so ist derselbe als angenommen anzusehe».

39 trichterst. A mb r o  s ch: (Liest §. 8 .)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §.8  Etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem Nichts bemerkt wird, so ist 
derselbe angenommen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 9.)
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 9 Etwas zu bemerken 

sein? (Nach einer Panse): Wenn Niemand das Wort nimmt, 
so wird der §. 9 als angenommen erklärt.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 10.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 10 Etwas zu be

merken?
Abg. K r o m e r : Die Eidesformel gehört auch dazu.
Berichterst. Ambr osch :  Die Eidesformel ist auch 

in diesem Entwürfe vorhanden.
Wünscht vielleicht die hohe Versammlung, daß ich sie 

jetzt vorlese, weil gerade davon die Rede ist?
Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich würde sie anziehen.
P r ä s i d e n t :  Wenn die hohe Versammlung dafür 

sich anöspricht, bitte ich, dieß durch ihre Erhebung a»S- 
zudrücken. (Geschieht.)

Abg. K r o m e r : Die Eidesformel ist ein Theil dieser 
Instruction und soll citirt werden.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat sich dafür aus
gesprochen; ich bitte, die Eidesformel zu lesen.

Berichterst. Ambr os c h :  Die Eidesformel lautet
(liest dieselbe).

Abg. K r o in e r : Meine Herren! wir haben zur Zeit, 
als wir in den Landtag eingetreten sind, als wir die Ver
tretung des Landes, die Verwaltung seines Vermögens 
übernommen haben, dem Kaiser Treue und Gehorsam, 
Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung unserer 
Pflichten an EideSstatt gelobt.

Einen Theil der LandeS-Perwaltung, resp. der damit 
verbundenen Pflichten und Geschäfte wollen wir den Landes- 
Beamten anvertraueu.

ES ist daher, glaube ich, eine Anforderung der Con- 
sequenz, daß wir auch diese Landes-Beamten an die gleiche 
Pflichttreue binden, welche wir znr Zeit unseres Eintrittes 
in den Landtag habe». Nachdem in der Eidesformel dessen 
nicht erwähnt w ird , so glaube ich, sott diese Bestimmung 
in die Eidesformel aufgenommen werden.

Ich stelle daher den Antrag: „Der h. Landtag wolle i 
beschließen, in der Eidesformel zu §. 10 nach den Worten: ; 
„zu Gott dem Allmächtigen schwören," seien die Worte ein- i 
zuschalten: „Seiner Apostolischen Majestät dem Kaiser niib 
Höchstdessen Nachfolgern Treue und Gehorsam, Beobach
tung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten, 
Sie werden schwören re." (Nus: Es war nur ein hipsus 
calami.)

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die UiitcrslützungS- 
Frage. —  Jene Herren, welche den Antrag deö Herrn 
firoiner unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist gehörig unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort? (Es meldet sich 
Niemand.) Da Niemand das Wort wünscht, so bringe ich ■ 
gleich den Antrag zur Abstimmung.

Der Antrag deö Herrn Landesgcrichtsrathes Kromer ! 
lautet: „Der H. Landtag wolle beschließen, in der Eides
formel zu §. 10 nach den Worten „zu Gott dem Allmäch- |
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tigen schwören," seien die Worte einznschalten: „Seiner 
Apostol. Majestät dem Kaiser und Höchstdessen Nachfolgern 
Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissen
hafte Erfüllung Ihrer Pflichten; Sie werden schwören re."

Jene Herren, welche mit der Einschaltung dieses Satzes 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Das Amendement ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen § .11  Etwas zu be

merken ? (Nach einer Panse): Nachbciit Nichts dagegen 
bemerkt w ird, ist derselbe als angenommen anziischen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 12 EtwaS zu bemerken? 

(Nach einer Panse): ES wird Nichts dagegen bemerkt, also 
ist er als angenommen anznsehen.

Berichterst. Ambr os ch :  (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 13 Etwas zu be

merken? (Nach einer Panse): Nachdem Nichts bemerkt wird, 
ist derselbe als angenommen anznsehen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 14.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 14 EtwaS zu be

merken ? (Nach einer Panse): Nachdem Niemand dagegen
Etwas zu bemerken findet, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Ambr os ch :  III. Abschnitt. Von den 
Amtspflichten im Allgemeinen. (Liest §. 15.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 15 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Panse.) Wird Nichts dagegen be
merkt . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. D r. T  o m a n : Ich wäre für die Auslassung 
der Worte: „häuslichen und", weil schon die Bedingung, 
daß Jemand im bürgerlichen Leben sich ordentlich benimmt 
und einen untadelhaften Lebenswandel führt, genug Bürg
schaft bietet.

Ich wäre daher für die Auslassung der Worte „häus
lichen und."

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs» 
frage. Jene Herren, welche den Antrag des Herrn D r. 
Toman unterstützen wollen, belieben sich zu erheben. (Ge- 

j schieht.) Er ist unterstützt.
Ich bringe diesen Antrag, wenn Niemand das Wort 

ergreifen w il l , nun gleich zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche diesen Antrag annehmen wollen, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) §. 15 ist nach dem Antrage deS 
Herrn D r. Toman angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 16.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 16 EtwaS zu be

merken. (Nach einer Panse.) ES wird Nichts dagegen 
bemerkt, derselbe wird also angenommen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 17.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 17 etwas zu bemer

ken sein? (Nach einer Pause.) Nachdem Nichts gegen 
diesen Paragraph bemerkt w ird , so ist derselbe ange
nommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 18.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 18 EtwaS zu bemerken?
Abg. 23rol i eh:  Ich bitte nur die Stylisirnng anders 

zu machen.
„Landschaftliche Beamte und Diener haben über die 

beim L a n d e s - A u s f ch u f f e", weil eben das Wort aus- 
geblieben ist. (Rufe: Ja.)

P r ä s i d e n t :  Es ist die Stylisiruiig richtig zu 
stellen. :

Berichterst. Ambr o s c h :: Ich glaube, die stylistische 
Verbesserung wird keiner Abstimmung bedürfen.

P r ä s i d e n t :  Is t angenommen.
Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 19.)



22

P r ä s i d e n t ;  Is t gegen den §. 19 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Pause.) Nachdem Nichts dagegen 
bemerkt w ird, ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m b r o s ch: (Liest §. 20.)
Abg. Graf Anton A u e r S p e r g :  Zu diesem Para- 

graphe habe ich nur in Conscquenz der bei §. 5 gefaßten 
Beschlüsse ein Amendement zu beantragen, nämlich im 
letzten Satze, und zwar das zweite Alinea. Dieses zweite 
Alinea heißt:

„D ie Erthcilung von Ermahnungen und Berweisen steht 
dem Landcöhauptmanne oder dem Landes-Ausschüsse, die 
Verhängung von Gehaltsabzügen dem gemeinschaftlichen Be
schlüsse beider", bis hieher bliebe es; nun aber würde ich 
statt des Textes im Entwürfe beantragen zu setzen, „die 
Degradiruug, unfreiwillige Pensionirung oder Dienstes- 
Entlassung dem verstärkten Landes - Ausschüsse (§. 5) zu."

Nachdem die Bestimmung schon dort getroffen ist, 
wie dieser verstärkte Ausschuß sich zu bilden hat, so ist sie 
hier entbehrlich, und ergänzend ist zwischen Degradirnng 
und Dienstesentlassung die unfreiwillige Pcnsioniruug ein
geschaltet, was gewiß an und für sich gerechtfertigt sein 
dürfte. Es kommen in diesem Paragraphe noch andere 
Dinge vor, welche ich aber der allfälligen Kritik eines 
ändern Abgeordneten überlasse.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Uuterstützungs- 
srage zn dem Antrage des Herrn Grafen Anton v. Auers
perg. Jene Herren, welche ihn unterstützen wollen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort über §. 20? (Eö 
meldet sich Niemand.) Nachdem Niemand bas Wort ergreift, 
so bringe ich den Antrag des Herrn Grafen Auersperg zur 
Abstimmung.

Der Antrag geht dahin: „Der hohe Landtag wolle 
beschließen: Der letzte Satz des §. 20 habe zn lauten: 
Die Degradiruug, unfreiwillige Pensionirung oder Dien- 
stesentlassung dem verstärkten Landcs-AnSschusfc (§. 5) zu."

Abg. D r. T  o m a n : Dürfte ich vielleicht, Herrn Lan
deshauptmann noch um das Wort bitten, wenn cs nicht 
zu spät ist?

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Ich
habe vor Schluß derselben angefragt, ob Niemand mehr 
zu sprechen wünscht.

Jene Herren, welche mit dieser Textirnng des vor
letzten Absatzes des Paragraphes, nach dem Anträge des 
Herrn Grasen Auersperg einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist mit überwiegender M a 
jorität angenommen.

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Eö kommt 
nun in diesem Paragraphe neuerlich der verstärkte Landes- j 
Ausschuß vor, wie er von dem h. Hause zu §. 5 ange
nommen worden ist.

Ich habe bei der Verhandlung dieses Gegenstandes 
nicht gesprochen, weil es mir durchaus nicht zweckmäßig 
schien, in eine, die innersten Angelegenheiten des h. Hauses 
betreffende Verhandlung irgendwie einzugreifen. Wenn ich 
nun das Wort ergreife, so geschieht eö nur, damit nicht 
meine stillschweigende Zustimmung für die Zukunft vielleicht 
zu Confequenzen dienen möge.

Ich schicke voraus, daß ich gegenwärtig wohl gar 
keinen Anlaß habe, anzunehmen, daß irgend Couscqucnzen, 
wenn auch nur beabsichtigt sind.

Allein während der Debatte ist, wenn ich recht auf- 
gefaßt habe, von einem Herrn Abgeordneten gesagt worden, 
eS sei der Ausschuß das vollziehende Organ des Landtages. 
Ich glaube mich nicht zu irren, daß ein anderer Herr 
Abgeordnete die Besorgniß ausgesprochen hat, es könnte

auch in ändern Fällen dem H. Landtage belieben, den Aus
schuß zu verstärke»; endlich ist sogar der Antrag gestellt 
worden, die Verstärkung des Ausschusses durch denselben 
Wahlmodus zu verwirkliche», wie für den LandeS-AnSschuß 
selbst vorgeschrieben ist.

Nun erlaube ich mir zn bemerken, daß erstlich der 
Landes-Ausschuß seinen fest abgegränzten Wirkungskreis 
hat, nicht bloß als vollziehendes Organ, sondern es sind 
ihm Geschäfte ganz selbstständig übertragen.

I n  einem solchen Falle und für diese Angelegenheiten 
könnte natürlich von einer Verstärkung des Landes-Aus
schusses über die von der Landesordnung festgesetzte Zahl 
keine Rede fein; im Falle der Frage im §. 5 finde ich 
durchaus keine Bemerkung zu machen, weil der §. 25 die 
Art der Ernennung und Diseiplinarbehandlnng dem H. 
Haufe überläßt; es konnte nun das Haus ebensowohl eine 
Commission ernennen.

Das h. Haus hat den Ausweg darin gesunden, den 
Landes - Ausschuß zu verstärken ; das ist der Grund, daß 
ich durchaus keine Einwendung gegen diesen Beschluß zn 
machen habe.

P r ä s i d e n t :  Der §. 20 ist mit der Abänderung 
angenommen.

Berichterst. Aml> rosch : (Liest §. 21.)
P r ä s i d e n t :  Is t bei dem §. 21 Etwas zn be

merken ?
Berichterst. A m b r o s ch: Natürlich die stilistische

Acnderuug „landschaftlicher Beamten." Es versteht sich 
überall von selbst.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Nichts bemerkt w ird , ist 
der §. 21 angenommen.

Berichterst. A m b r o  sch: (Liest §. 22.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 22 eine Bemerkung 

zu machen. (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das 
Wort ergreift, so ist der Paragraph angenommen.

Berichterst. A m b r o  sch: 4. Abschnitt. Von der Er- 
theilnng eines Urlaubes. (Liest §. 23.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 23 Etwas zu bemerken ?
Berichterst. A m b r o s  ch: Hier würde ich mir die 

stylistische Bemerkung erlauben, daß statt „Kanzlei-Dircctor" 
„Kanzlei-Vorsteher" gesetzt wird.

Abg. D r. S  u p p a n : Das ist nicht richtig. Daö 
ist eben der besondere Kanzlei-Direetor, den Herr Kromer 
früher gemeint hat.

Einer aus den Laudes-Ausschüssen ist zugleich Kauzlei- 
Director und diesem steht diese weitere Urlanböbewillignng zn.

Berichterst. A m b r o s ch : Ja wohl —  daun behebt 
sich meine Bemerkung.

P r ä s i d e n t :  Is t sonst noch Etwas über diesen
Paragraph zu bemerken ?

Abg. M u l l e y :  Ich erachte, daß es vielleicht besser 
klingen würde, nachdem derselbe sich vorzugsweise nur mit 
der Ueberwachnng des AmteS zn befassen hat, „Kanzlci- 
Jnspcctor." (Rnfc: Nein.)

P r ä s i d e n t :  Hier handelt eö sich um den Kauzlei- 
Dircetor, der Mitglied des Landes - Ausschusses ist, der 
längeren Urlaub zu erthcilen hat, nicht um den Kanzlei- 
Vorsteher.

Wenn sonst Nichts dagegen bemerkt w ird, so ist der 
Paragraph als angenommen anzusehen.

Berichterst. A m b r o s c h : (Liest §. 24.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 24 was zu bemerken? 

(Nach einer Panse.) Nachdem Nichts bemerkt w ird, ist 
derselbe angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 25.)



P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 25 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Panse.) Nachdem gegen diesen Pa
ragraph Nichts bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A in b r o s ch: 5. Abschnitt. Bon der 
Versetzung in den Ruhestand und Bewilligung der Ruhe
gehalte. (LieSt §. 26.)

P r ä s i d e n t :  Findet Jemand über diesen Paragraph 
etwas zu bemerken?

Abg. K r o m c r : Ich habe bereits in der letzten 
Sitznng bemerkt, daß rücksichtlich der Anweisung der Ge
haltsvorschüsse, der Remunerationen nnd der Aushilfen 
weder in der Instruction für den Landes - Ausschuß, noch 
in vorliegender Dienstpragmatik irgend eine Bestimmung 
enthalten sei; ich habe deßhalb den Antrag dahin gestellt, 
daß schon in der Instruction deö Landes - Ausschusses die 
betreffenden Bestimmnngen anfgenommmen werden mögen.

Nachdem jedoch bei der letzten Sitzung beliebt wurde, 
diese Bestimmungen in die vorliegende Dienstpragmatik zu 
weisen, so glaube ich, dieser Abschnitt sei der vorzüglich 
geeignete zu bereit Ausnahme. Ich würde daher bei der 
Inhalts-Bezeichnung bieseS Abschnittes die Worte beigesetzt 
wünschen: „dann der Gehalts-Borschüsse, Remunerationen 
und Aushilfen." Es soll nämlich die Inhalts-Bezeichnung 
lauten: „5. Abschnitt: Von der Versetzung in den Rnhe- 
stand imb Bewilligung ber Rnhegehaltc, bann ber Gehalts- 
Vorschüsse, Remnnerationen imb Aushilfen.

Am Schluffe bieseS Abschnittes würbe ich sobanu bie 
bezüglichen Bestimmungen beantragen.

P r ä s i d e n t :  Der Herr LaudeSgcrichtSrath Kromer 
hat den Antrag gestellt, daß der Titel deö 5. Abschnittes 
zu lauten hätte: „Von der Versetzung in den Ruhestand
und Bewilligung der Rnhegehalte, dann der Gehalts- 
Vorschüsse, Remuueration nnd Aushilfen."

Ich stelle in dieser Beziehung die Unterstütznngsfrage. 
Jene Herren, welche denselben zu unterstützen meinen, bitte 
ich, anfzustchen. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Belieferst. A m b r o f c h : Ich würde den Schluß der 
Sitzung beantragen, um bei der nächsten Sitzung diesen 
Gegenstand der Erörterung zu uuterzieheu, weil er mög
licherweise durch längere Zeit die Aufmerksamkeit der hohen 
Versammlung in Anspruch nehmen dürfte.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag auf Schluß 
ber Sitzung znr Abstimmung. —  Jene Herren, welche 
bamit einverstanden stiib, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
(Ruse: Für beit Schluß ber Sitzung? imb —  Nein!) 
Es ist bie Minorität.

Berichterst. A m b r o s ch: Ich bitte also jetzt bie
Debatte zu eröffnen.

Abg. D  cs chm an n : Ich bitte, Herr Lanbeshanpt- 
rnann. Ich glaube, über bie Aufschrift kau» nicht abgestimmt 
werben. Das ist etwas Stylistifches, bas sich ohnehin bann 
ergeben w irb, im Falle als ber Antrag, beit ber Herr 
Abg. Kromer zum §. 27 zu stellen gesonnen ist, angenom
men wirb. (R u f: Ganz richtig!)

Abg. K r o m e r :  Ich bestehe nicht ans ber sogleichen 
Abstimmung; nur für beit F a ll, als bie Aufnahme der 
Bestimmungen beliebt werden sollte, müßte sich natürlich 
die Abschnitts-Bezeichnung darnach richten.

P r ä s i d e n t :  Nachdem der Antrag gehörig unter
stützt ist, wird er jedenfalls dann zur Abstimmung kommen. 
Is t über den §. 26 Etwas zu bemerken? (Nach einer Pause): 
Wenn Nichts dagegen bemerkt w ird , so ist der §. 26 an
genommen.

Berichterst. A in b r o s ch: (Liest §. 27.)
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 27 irgend Etwas bemerkt?
Abg. 5k r o m c r : Ich habe zwar gegen den Inhalt
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dieses Paragrapheö Nichts zu bemerken, wünschte jedoch 
denselben zu ergänzen. Ich bin nämlich der Ansicht, daß 
hier die Bestimmungen ausgenommen werden sollen, wer 
daS Recht habe, Gehalts-Vorschüsse, Remunerationen oder 
Aushilfen zu bewillige».

Rücksichtlich der GehaltS-Vorfchüsse dürfte dem Landeö- 
AnSschnsse allerdings das Recht cingcräumt werden können, 
einen zwei-, höchstens dreimonatlichen GehaltS - Vorschuß, 
jedoch gegen gleichzeitige Anordnung der Rückzahlung in 
18 Monatsraten, zu bewilligen, weil dadurch die LandeS- 
foude wenigstens nicht bleibend angegriffen werden, indem 
ohnehin die Refundirung erfolgt.

Was jedoch die Remunerationen und Aushilfen anbe
langt, so wäre ich der Anschauung, daß die Bewilligung 
derselben dein Landes«Ausschüsse nicht ganz überlassen 
werden könne, und daß es vielleicht gerätsener wäre, zur 
Entscheidung über derlei Gesuche den Ausschuß zu verstärken, 
weil einerseits dadurch die Verantwortlichkeit des Ausschusses 
vermindert, imb weil aiibercrseitS hiedurch für eine entspre
chende Gebarung mit dem Landessonde und für die Besei- 

I tiguug aller zu großen Ansprüche ans den Fond eine meh
rere Fürsorge getroffen wird. Allerdings wäre vielleicht 
die größte Garantie durch die Entscheidung im vollen Land«

; tage geboten. Allein schon ber Inhalt dieser Gesuche ist 
derart, daß eine interne Behandlung berselben am besten 
entspricht. Nachbctn heute ohnehin ein verstärkter Ausschuß 
votirt nrnrbe, so wäre es vielleicht augezeigt, auch bie 
Bewilligung von mehr als brcimoiicitticheii GehaltS - Vor
schüssen, bann Remunerationen imb Aushilfen btefent Aus
schüsse zuzuweisen. Es mag bisher allerbings bie Praxis 
bestauben haben, baß für berlei Remunerationen und Aus
hilfen alljährlich ein Pauschalbetrag festgesetzt wurde. Allein 
es bestand bisher keine bindende Norm, nnd die Praxis 
kann für die Zukunft nicht maßgebend fein. ES wird dem 
Landtage überlassen bleiben, ob er derlei AuShilss-Bewilli- 
gnngen fernerhin dem Landes-Ausschüsse oder dem ver
stärkten Ausschüsse, ob endlich dem vollen Landtage Über
wiesen haben wolle.

Ich stelle ben Antrag: nach dem Schlußsätze des §. 27 
sei einzuschalten: „D er LaudeS-AnSschnß wird ermächtiget, 
den Beamten nnd Dienern im Falle unverschuldeter Be
drängnis; einen höchstens dreimonatlichen Gehaltsvorschuß, 
jedoch nur gegen gleichzeitige Anordnung der Rückzahlung 
in achtzehn gleichen Monatsraten anzuweisen. —  Die Be
willigung größerer Gehalts-Vorschüsse, dann aller Aushilfen 
und Remunerationen bleibt dem verstärkten Ausschüsse (§. 5) 
Vorbehalten."

Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte um'S Wort.
Abg. K r o m e r :  Ich bitte, vorläufig die Unterstüz- 

zungsfrage zu stellen.
P r ä s i d e n t :  Ich werde nunmehr die Unterstützungs- 

srage über diesen Antrag stellen.
Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Darf ich bitten, bie 

Sitzung früher anf ein Paar Minuten zu unterbrechen; 
ich werbt ben Herrn Vorredner auf Etwas aufmerksam 
machen, was benselben vielleicht veranlassen burfte, seinen 
Antrag zn modifieiren.

P r ä s i d e n t :  Ich suSpeudire also die Sitzung ans 
fünf Minuten (Nach Wideraufnahme der Sitznng.)

Abg. K r o m e r :  lieber gepflogene Rücksprache mit 
dem Herrn Abg. Baron v. A p s a l t r e r n  und einigen 
ändern verehrten Herren Abgeordneten finde ich meinen An
trag nachfolgend zn niodifiziren. Der hohe Landtag wolle 
beschließen: Nach dem Schlußsätze des §. 27 sei einzn- 
schalten: Der Laudes-Ausschuß wird ermächtigt, beit Be
amten imb Dienern im Falle unverschuldeter Bedrängmß
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einen höchstens dreimonatlichen GehaltS - Vorschuß, jedoch 
nur gegen gleichzeitige Anordnung der ratenweisen Rück
zahlung anzuweisen. —  Die Bewilligung von Aushilfen 
und Remunerationen kann nur aus dem hicfiir präliminirten 
Fonbc gestattet werden.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die llnterstützungsfrage zu 
diesem Anträge, und ersuche die Herren, welche denselben 
unterstützen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
unterstützt. Wünscht noch Jemand daö Wort zu nehmen? 
(Nad) einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort er
greift , bringe ich diesen Antrag sogleich zur Abstimmung. 
Der erste Absatz lautet: „Nach dem Schlußsätze des §. 27 
sei eiuzuschalten: Der Landes-Ausschnß wird ermächtiget, 
den Beamten und Dienern im Falle unverschuldeter Bc- 
dränguiß einen höchstens dreimonatlichen GehaltS-Norschnß, 
jedoch nur gegen gleichzeitige Anordnung der ratenweisen 
Rückzahlung, anzuweisen." Diejenigen Herren, welche mit 
diesem Absätze des Antrages einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Der 
zweite Absatz lautet: „D ie Bewilligung von Aushilfen und 
Remunerationen kann nur aus dem hiefiir präliuumrten 
Fondc gestattet werden." Wenn die Herren mit diesem An
träge ebenfalls einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist ebenfalls angenommen, und 
somit §. 27 stimmt den beantragten Zusätzen genehmiget.

Abg. K r o m e r :  Jetzt kommt mein Antrag rücksichtlich 
der JnhaltSbezeichming dieses Abschnittes zur Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  Ja , ich weiß es schon. Der Herr 
Landesgerichtsrath Kroiner hat den Antrag gestellt, zum 
Titel des fünften Abschnittes seien die Worte beiznsügen: 
„Dann der GehaltS - Borschüsse, Remunerationen und Aus
hilfen" ; cs ist dieß jetzt nur eine logische Konsequenz der
Annahme des vorigen Antrages. Wenn die Herren mit
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Ambrosch: ü. Abschnitt. Von den Amts
stuben.

Landeshaupt.-Stellv. v. W n r z b a c h : Da die Stunde 
schon so weit vorgerückt ist . . . (Wird unterbrochen von 
dem allgemeinen R u f: Das erste Hauptstück vollenden, bis 
zum zweiten Hauptstück.)

Berichterstatter Ambr osch :  (Liest §. 28.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 28 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A m br osch: 7. Abschnitt. Von dem 
Verhältnisse der Ueber- und Unterordnung der Beamten 
und Diener. (Liest §. 29.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 29 etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  Die vorliegende Instruction ist ei

gentlich nur für das Personale des HilfsamteS, theilweife 
auch für das Personale der Buchhaltung erlassen; allein 
die bisherigen Abschnitte hätten eine gleichmäßige Anwen
dung auch auf die übrigen landschaftlichen Beamten, insbe
sondere auf die bei den Wohlthätigkeits-, bei den Eorree- 
tions-Anstalten oder sonst bei LandcS-Austalten angestellten 
Beamten. —  Dagegen besprechen die weitern Abschnitte nur 
jene speeiellen Dienstespflichten, welche den einzelnen Be
amten der Hilsskanzlci obliegen. Von den speeiellen Pflichten 
der Buchhaltungs-Beamten, der Beamten bei den Wohl- 
thätigkeits-, bei den Eorrections-Anstalten, beim Museum
u. s. f . ,  ist hier feine Rede, konnte auch keine Rede fein, 
weil für alle diese Beamten die speeiellen Instructionen je 
nach der Anforderung ihres Dienstes verschieden tauten 
müßten. Nachdem nun der siebente Abschnitt von dein 
Verhältnisse der Ueber - und Unter - Ordnung handelt, so

glaube ich, wäre eS augezeigt, hier einen Paragraph vor« 
anzuschickeu, der allgemein bestimmt, daß alle landschaft
lichen Beamten dem LaudeS-Ausschusse untergeordnet sind, 
und daß er bereit Leitung und Ueberwachung zu besorgen 
habe. I n  den weitern Paragraphen wäre eilte Erwähnung 
der Beamten bei den besondern Anstalten gar nicht zu machen. 
Ich glaube daher, daß der §. 30, der des Eustos im 
Landes - Museum erwähnt, ganz wegzulassen wäre, und es 
käme lediglich am Schlüsse dieser Instruction zu bemerken, 
daß die von diesen allgemeinen Bestimmungen abweichenden, 
für die Beamten und Diener der Buchhaltung, der Landes- 
Anstaltcn und der LandesfondS-Casseu erforderlichen beson
deren Instructionen nachträglich werden erlassen werben.

Ich würde also vor dem §. 29 die Einschaltung deS 
nachfolgenden Paragraphen beantragen: „Dem LattdeS- 
Ansfchusse sind die sämmtlichen aus Landesfondett besol
deten Beamten und Diener untergeordnet, er überwacht 
daher und leitet deren Verwendung und Dienstleistung." 
Weiters beantrage ich, der §. 30 sei ganz zu streichen und 
der bisherige §. 29 als §. 30 zu bezeichnen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn LandeSge- 
richtSratheS ,frottier ist ein doppelter, derselbe lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: als §. 29 sei 
cinzuschaltcu: dem Landes - Ausschüsse sind die sämmtlichen 
ans LandcSsottdcn besoldeten Beamten und Diener unter* 
geordnet, er überwacht daher und leitet bereit Verwendung 
und Dienstleistung.

Weiters sei der §. 30 ganz zu streichen, und der bis
herige §. 29 als §. 30 zu bezeichnen."

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Abg. Des c h ma t t n : Herr Präsident, ich hätte auch
zu §. 29 einen Zusatz-Antrag. ES heißt hier nämlich, daß 
der Landschafts - Buchhalter dem LatidcShauptniattttc und 
dem Landes-AnSschtissc untergeordnet ist, und den schriftli
chen und mündlichen Aufträgen derselben Folge zu leisten 
gehalten fei, weiters heißt eS auch , daß er schuldig sei, bereit 
Weisungen in Dienstessachett ohne alle Widerrede zu be
folgen. Ich glaube nun, baß es wichtig ist, daß die Buch
haltung, welche eine Kontrolls-Behörde ist, in ihrem eigent
lichen Geschäfte nicht beirrt werde, und daß dieselbe, was 
die Kontrolle aiibelmtgt möglichst unabhängig sei. Nur 
würde ich eben in dieser Beziehung die Einschaltung eines 
eigenen Satzes beantragen, welcher eben das bezweckt, daß 
die Buchhaltung, was die eigentliche RechntingS - Kontrolle 
selbst anbclangt, möglichst unabhängig sei, und ich bean
trage daher: Der hohe Laubtag wolle beschließen: Zum 
Schlüsse des §. 29 der DicnsteS-Pragmatik der landschaftli
chen Beamten ist folgender Zusatz beiztifügcii:

„ I n  ber Anerkennung der Liquidstcllittig der Rech- 
miiigs - Operate ist die landschaftliche Buchhaltung vom 
Landes-Ausschusse ganz unabhängig und es hat sich dieselbe 
dießsalls ait die für die k. k. Buchhaltungen bestehenden 
Vorschriften zu halten."

Ich finbe überhaupt in der ganzen DiettsteS-Justructiou 
keinen einzigen Punkt, welcher auf die Buchhaltung Bezug 
hätte; dieselbe ist gänzlich übergangen. Da jedoch dieser Ge
genstand mir von hoher Wichtigkeit zn sein scheint, da ich 
diesen Antrag flüchtig und in aller Eile verfaßt habe, und 
da ich wünsche, daß das hohe Haus dicßfalls nicht über
rumpelt werde, so würde ich den Antrag stellen, daß so
wohl dieser mein Antrag, als auch jener des Herrn Ab
geordneten Kromcr dem Ausschüsse, welcher diese Dienstes- 
Pragmatik bcrathcit hat, zur Vorberathung zugewiesen werde, 

I und daß dieser morgen feinen Bericht darüber erstatte.



P r ä s i d e n t :  Der Antrag, welchen der Herr Abge
ordnete Deschmann mir vorgclegt hat, tautet dahin. (Liest 
denselben.)

Berichterstatter A ni b r o s ch: Ich möchte nur be
merken . . . .

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich »mß die UutcrstützungS- 
fragc früher stelle». Jene Herren, welche den Antrag des 
Herrn Abgeordneten Deschmann zu unterstützen wünschen, 
bitte ich, sich z» erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Zur Verständigung er
laube ich mir, auf den Vortrag zu dieser Instruction hm- 
znwciscn, woin cs heißt: „Schließlich erübriget noch die Be
merkung, daß für die Agende der Buchhaltung derzeit in 
der Instruction beschall) nicht vorgesehen wurde, weil die 
Frage ob eine selbstständige Buchhaltung zu errichten sein wird, 
früher dcsinitv entschieden sein muß, und weil erst dann 
unter Mitwirkung der Buchhaltung selbst die am zweckmä
ßigsten erscheinende Instruction entworfen und in Bcrathnng 
gezogen werden kann."

Alle diese Bestimmungen, so sehr ich sic auch als 
richtig bezeichnen muß, würden daher viel besser in die 
Instruction für die Buchhaltung passen, als in die gegenwär
tige Dicnstes-Pragmatik. Die Instruction für die Buch
haltung wird ohncdicß dem nächsten Landtage vorgclegt 
werden. Was aber weiters die Bemerkungen und Anfor
derungen des Herrn Abgeordneten Kromer anbclangt, so 
kann ich nur darauf Hinweisen, daß der Landes - Ausschuß 
die übrigen Landes - Anstalten mit den nämlichen Rechten 
und Verpflichtungen übernommen hat, in welchen sic sich 
zur Zeit der Ucbcrnahmc befunden haben, und mit ihnen 
daher die Beamten. Es sind aber noch nicht alle Landcs- 
Anstaltcn in die Obsorge und Ucbcrwackung des Landcs- 
Ausschnsscs übcrgcgangen: namentlich das Zwangarbcits- 
haus noch nicht, weil cs sich bei diesem um die Anstellung 
des Direktors handelt. Es wird daher nichts vorgeschla- 
gen, wenn in der Instruction diese Anstalten nicht er- | 
wähnt werden, weil der Landcs-AnSschnß ohncdicß Gele
genheit haben wird, über alle diese Anstalten dem hohen 
Landtage die separaten Instructionen vorzulcgcn.

Der Landes - Ausschuß hat sich hier lediglich nur auf 
den strengsten Bedarf beschränkt und nur jene Beamten 
ins Auge gefaßt, die unmittelbar mit dem Landes - Aus
schüsse in amtlicher Verbindung und Unterordnung unter 
demselben stehen. Ich habe aber nichts dagegen, wenn das 
hohe Haus beschließt diesen Gegenstand noch ein M a l an 
den Landcs-Ansschnß zurück zu verweisen, damit vielleicht 
eine bessere Einsicht in denselben gewonnen werde, als ich 
jetzt in der Lage b in , davon zu gewähren.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abgeordneten 
Deschmann hat nicht die gehörige Unterstützung gefunden, 
folglich ist derselbe abgclehnt worden. Ich kann also nur 
den Antrag des Herrn Abg. Kromcr zur Abstimmung 
bringen, sofcruc Niemand mehr in dieser Angelegenheit das 
Wort zu ergreifen wünscht.

Abg. K r o m c r :  Is t das Wort noch gestattet? Ich 
würde zur Aufklärung nur noch bemerken, daß ich im Ein
gänge dieses Abschnittes, der gerade von der Ucbcrordnung 
und Unterordnung handelt, für den Landes - Ausschuß das 
Recht gewahrt haben wollte, die sännntlichcn, aus Landes* 
fondcn besoldeten Beamten zu leiten und zu überwachen.

Das ist der allgemeine Grundsatz, darauf folgen die 
speziellen Bestimmungen für die Kanzlcibeamten des H ilfs- 
amtcs; andere, die speziellen Anstalten betreffende Bestim
mungen kommen hier nicht vor, daher folgerichtig der §. 
30, der einzig und allein vom Kustos spricht, wcgzustrei-
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chm wäre; am Schluß der Instruction, und zwar eben 
dcßhalb, weil für die ändern landschaftlichen Beamten keine 
Instruction gegeben ist, soll gesagt werden, daß die von 
diesen allgemeinen Bestimmungen, welche in den sieben 
ersten Abschnitten enthalten sind, abweichenden für die Be
amten und Diener der Landesanstalten und Landcsfonds- 
kasscu erforderlichen besonder» Instructionen nachträglich 
erfolgen werben.

Berichterstatter A m b r o s ch: Einverstanden.
P r ä s i d e n t : Nachdem Niemand das Wort mehr 

ergreift, bringe ich den Antrag des Herrn Abg. Kromcr 
zur Abstimmung.

Abg. D r. T  o in a n : Herr Abg. Deschmann hat den 
Antrag gestellt, daß der Kromcr'schc Antrag an den Aus
schuß zurück verwiesen werde (Rufe: der ist ja gefallen); 
nur der Antrag des Herrn Abg. Deschmann ist gefallen, 
cs besteht aber noch sein anderer Antrag, daß der'Antrag 
des Herrn Abg. Kromcr an den Ausschuß verwiesen werde. 
Dieser Antrag ist meines Erachtens gar nicht zur Abstim
mung gekommen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Dcsch- 
mann lautet nicht dahin.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Deschmann hat den An
trag dahin gestellt, daß sowohl sein Antrag, als jener des 
Herrn Abg. Kromcr an den Ausschuß zur Vorbcrathung 
und Berichterstattung gebracht werde.

Abg. Des c hmann :  'Nach den Aufklärungen die 
dießfallö gegeben worden sind, halte ich es nicht für noth- 
wcndig, diesen Thcil meines Antrages aufrecht zu erhalten, 
cs sind ohnehin vom Herrn Berichterstatter Ambrosch und 
vom Herrn Abg. Kromcr genügende Aufschlüsse gegeben 
worden, die cS nach meiner Ansicht überflüssig machen, den 
Antrag des Herrn Abg. Kromcr nochmals an den Ausschuß 
zurück zu verweisen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe sonach den Antrag dcö 
Herrn Abg. Kromcr, so wie er gestellt worden ist, zur 
Abstimmung. Derselbe lautet: Als §. 29 sei einzuschalten: 
„Dem Landes - Ausschüsse sind sännntliche, aus LandcS- 
Foudcn besoldete Beamte und Diener untergeordnet, er 
überwacht daher und leitet deren Verwendung und Dienst
leistung." Dicß ist der erste Thcil dcö Antrages. Jene 
Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden sind, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist mit überwie
gender Majorität angenommen.

Der zweite Thcil dcö Antrages geht dahin: §. 30 
sei ganz zu streichen, und der bisherige §. 29 als §. 30 
zu bezeichnen. Jene Herren, welche mit diesem zweiten 
Thcilc einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

§. 29 ist also in der vom Herrn Abg. Kromcr bean
tragten Fassung angenommen. Der §. 29 des Landes- 
Ausschusses erscheint nun als §. 30 und §. 30, wie ihn 
der Ausschuß beantragt, wird ganz gestrichen.

Berichtcrst. Ambr osch :  (Liest §. 31.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 31 irgend etwas 

bemerkt?
Bcrichterst. Ambr osc h :  Ich würde beantragen, jetzt 

noch einen ändern Paragraph einzuschalten in der Fassung, 
wie sic bereits vorgebracht worden ist, daß nämlich eigene 
Instructionen für die übrigen Landesbeamtcn abgesondert 
erlassen werden . . . (Rufe: Ganz am Schluffe.)

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich glaube, es ist 
besser ganz am Ende.

4
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Berichterst. A nt droscht  Dann bitte ich, meine Be
merkungen als nicht gemacht zn betrnchen.

P r ä s i d e n t :  Nachdem gegen §. 31 nichts bemerkt 
w ird , so ist er in der ursprünglichen Fassung angenommen 
worden.

Berichterst. A m b r o s ch: Nachdem schon früher der 
Wnnsch nach dem Schluß der Sitzung geäußert worden 
ist, . . .  . (wird unterbrochen vom)

P r ä s i d e n t :  Nunmehr schließe i ch die Sitzung. 
Die nächste Sitzung findet Morgen Vormittags um 10 
Uhr Statt. Auf die Tagesordnung stelle ich, nebst der 
Schriftführerwahl, die Fortsetzung der heutigen Debatte, 
und wenn Zeit übrig bleibt, den Antrag des Herrn D r. 
Suppan auf Restringirung, resprctive Streichung der 
Diäten.

(Schluß der Sitzung L  Uhr I O  M in u te n .)
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